
Den Kita-Platz einfach per Mausklick su-
chen? Das ist ab sofort für Chemnitzer
Eltern möglich. Alle Chemnitzer Kinderta-
geseinrichtungen und Kindertagespflege-
stellen in kommunaler und in freier Trä-
gerschaft sind in diesem neuen Portal zu
finden.  Bequem von zu Hause können 
Eltern die für sie und ihr Kind passende
Einrichtung finden, auswählen und sich
dort anmelden. Die Einführung eines stadt-
einheitlichen Belegungsmanagements für
Kindertageseinrichtungen wurde 2012
vom Stadtrat beschlossen. Entstanden ist
ein bürgerfreundliches, modernes Kita-
Portal mit Anmelde-, Reservierungs- und
Belegungsverfahren für alle kommunalen
Einrichtungen, bei freien Trägern und Kin-
dertagespflegestellen. In Kooperation mit
den freien Trägern wurden technische wie
auch Datenschutzanforderungen beachtet.
Das Kita-Portal ist in erster Linie ein neuer
Service für Eltern, verringert aber auch
den Verwaltungsaufwand bei der Stadt
und in den beteiligten Einrichtungen.

Schritt für Schritt 
zur Anmeldung

Unter www.chemnitz.de/Kinderbetreu-
ung findet der Nutzer das Kita-Portal:
Hier können Eltern ihr Kind frühes-
tens nach der Geburt für einen Be-

treuungsplatz anmelden. Sie regis-
trieren sich einfach per E-Mail-Adresse
im Portal und erhalten umgehend ein
Passwort zur persönlichen Anmeldung.
Mit den Daten kann man sich für Be-
treuungsplätze in den Kindertagesein-

richtungen und Kindertagespflegestellen
der Kommune und Freier Träger an-
melden. Über ihren  personalisierten
Zugang erhalten Nutzer im Kita-Portal
stets aktuelle Informationen zum Status
des Antrages. Wer sich nicht zwischen

einzelnen Betreuungsangeboten ent-
scheiden will oder kann, der lässt sein
Kind einfach in verschiedenen Ein-
richtungen vormerken. Auswählen kann
man nach individuellen Kriterien, so
beispielsweise Nähe zum Arbeitsplatz

oder der eigenen Wohnung, nach Stadt-
teil, nach Angebot und Art des Trägers.
Auch Kriterien wie Barrierefreiheit oder
intergrative Angebote sind wählbar.
Die Suche und Information zu den
Kindertageseinrichtungen und -pfle-
gestellen kann auch ohne Registrierung
erfolgen. Im Kita-Portal findet der Su-
chende Informationen zu jeder einzel-
nen Kindertagesstätte und Kinderta-
gespflegestelle: unter anderem  Infor-
mationen zu pädagogischen Konzepten
der Einrichtungen, zu Beschäftigungs-
möglichkeiten, Zusatzangeboten bis
hin zur Verpflegung und zu Einrich-
tungsdetails sowie der Art der Außen-
anlage. Wer außer den FAQ (Deutsch:
häufig gestellte Fragen) im Kita-Portal
noch Hilfe beim Umgang mit der On-
line-Anmeldung benötigt, kann sich
diese auch telefonisch über die ein-
heitliche Behördennummer 115 holen.
Das Freischalten des Kita-Portals macht
die Stadt jetzt gleichzeitig mit Flyern
publik. Diese finden Interessenten
unter anderem in den Rathäusern, den
Bürgerservicestellen wie ebenfalls in
Geburtskliniken, Facharztpraxen und
Kindertagesstätten. Alle bereits vor
dem 17. Juni gestellten Anträge wurden
in das neue System überführt. 
In diesen Fällen ist der Bearbeitungs-
status im Kita-Portal nicht abrufbar,
da nur die persönliche Anmeldung mit
dem Passwort eine Einsicht möglich
macht. Auch Antworten auf Fragen
dazu erhält man unter der Behörden-
nummer 115. 
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Hochwasserschutz S.2
Ein neues Hochwasserrückhal-
tebecken soll Klaffenbach und
Harthau mehr Schutz bieten.

Verkehr S.2
Die Zahl der Unfälle ist in den
vergangenen Jahren zurückge-
gangen.

Preis S.3
Abermals wurden Chemnitzer
mit dem »Goldenen Besen«
ausgezeichnet.

Macher der Woche S.4
Wöchentlich stellen wir einen
»Macher der Woche« vor: Diesmal
Extrembergsteiger Jörg Stingl.

Ausschreibungen
Aktuell veröffentlicht die Stadt
Chemnitz in dieser Ausgabe
sechs Ausschreibungen.
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Kita-Platz per Mausklick

Nach der Geburt ihres Kindes können Chemnitzer Eltern sich für einen Kita-Platz anmelden. Dies ist ab sofort
Online per Mausklick möglich. Das neue Kita-Portal macht diesen Service möglich. Die nutzerfreundliche Software-
lösung für das Kita-Portal wurde gemeinsam mit der Firma Tolina GmbH entwickelt. Foto: Fotolia.com © yanlev

Am Montag wurde mit der fertig gestellten
Hauptbahnhofdurchfahrt für Trams ein
nächster Schritt in der Umsetzung des
Chemnitzer Modells getan. An dem offi-
ziellen Ereignis nahmen OB Barbara Ludwig,
Staatsminister Sven Morlok und der Ver-
bandsvorsitzende des ZVMS, Landrat Chris-
toph Scheurer teil. Gegen 13.30 Uhr hatte
die erste Linienbahn freie Durchfahrt und
startete ab Haltestelle »Hauptbahnhof,
Bahnhofstraße« nach Fahrplan. 
»Mit der Fahrt der Straßenbahnen durch
den Hauptbahnhof ist ein weiterer Schritt
zur Verwirklichung des Chemnitzer Mo-
dells gelungen. Damit werden Stadt und
Region nicht einfach nur besser mitei-
nander verbunden, sondern sie wachsen
auch ein Stück enger zusammen«, so
OB Barbara Ludwig.
Vor vier Jahren begann der Freizug
der Querbahnsteiggebäude, die später
entkernt wurden. Das verbliebene
Stahlskelett ertüchtigte man  für die
Durchfahrt und begann mit der Mon-
tage der Fassaden. Von der Straße
der Nationen bis in den Hauptbahnhof

und hindurch in die Bahnhofstraße
entstanden Verkehrsanlagen. Schließ-
lich wurden die Haltestellen gebaut
und die Verbindung zwischen den
Ebenen geschaffen. Zum Ende des
Jahres sollen die Restarbeiten in Rich-
tung Mauerstraße fertig sein. Im Spät-
sommer werden noch die Weichen
für den Anschluss zur Deutschen Bahn
eingebaut und zum Jahresende folgt
die Signal- und Sicherungstechnik.
Voraussichtlich Mitte 2015 werden
die ersten Zweisystemfahrzeuge des
Chemnitzer Modells geliefert und be-
ginnen ihre Testfahrten. Ab Fahrplan-
wechsel 2015 soll mit den Zweisys-
temfahrzeugen die Stufe 1 des Chem-
nitzer Modells dann umgesetzt sein.
Dann können Fahrgäste aus Burgstädt,
Mittweida und Hainichen direkt nach
Chemnitzer und von dort in diese
Städte fahren. Dank finanzieller Un-
terstützung des Bundes, des Freistaates
und der EU ist das Vorhaben realisiert
worden. Dabei hat der Freistaat für
die Maßnahmen bis 2011 rund 75

Prozent und seit 2012 sogar 90 Pro-
zent der Mittel zur Verfügung gestellt.
Seit Wochenbeginn läuft der reguläre
Linienverkehr durch den Hauptbahn-
hof. Die Straßenbahnlinie 6 und die
City-Bahn 522 verkehren vom Thea-
terplatz über die Carolastraße und die
Haltestelle Hauptbahnhof, Bahnhof-
straße am Bahnhofsvorplatz zur Hal-
testelle Hauptbahnhof (Bahnsteig 2)
in der Bahnsteighalle. Die Rückfahrt
nach Altchemnitz bzw. Stollberg führt
über die Haltestelle Omnibusbahnhof.
Die Linie 4 fährt vom Theaterplatz
über die Haltestelle Omnibusbahnhof
in die Bahnsteighalle (Bahnsteig 1)
und von dort über die Haltestelle
Hauptbahnhof, Bahnhofstraße am
Bahnhofsvorplatz sowie die Carola-
straße wieder zurück zum Hutholz.
Die Straßenbahnlinie 2 verkehrt nicht
mehr zum Hauptbahnhof, diese wird
an der Haltestelle Straße der Natio-
nen/Freie Presse mit der Linie 1 nach
Schönau verbunden. 
Info: www.chemnitzer-modell.de

Neues Kita-Portal ist seit
gestern freigeschaltet

Trams fahren durch den Hauptbahnhof Rock am Kopp zum Zweiten
Rock am Kopp zum Zweiten: Nach Rapper
MC Fitti steigt nun am 21. Juni ab 16.30
Uhr das zweite Konzert vor dem Marx-
Kopf. Diesmal spielen die Elektropop-
Band »I Heart Sharks« und die Band
»Still Trees«, die auch eine Woche
später zum Kosmonaut-Festival am Stau-
see Rabenstein auftritt. Das zweite »Rock
am Kopp«-Konzert wird von der Volksbank
Chemnitz gesponsert. Veranstalter ist
wiederum der Club atomino.
»Wir unterstützen das Format, weil
wir uns wünschen, dass viele Menschen
bei einem solchen Konzert in der
Stadt zusammenkommen und das Le-
bensgefühl in Chemnitz neu entde-
cken«, begründet Volksbank-Vorstand
Gunnar Bertram das Engagement.

Trikottausch: Marx spielt wieder mit
Das Marx-Monument übrigens hat zum
Public Viewing sein Trikot wieder be-
kommen und trägt es zu Spielen der
deutschen Elf. Zuvor hatte es Kontro-
versen um die Bekleidungsaktion ge-
geben und Unbekannte entfernten das

Shirt. Die Entscheidung zum Trikot-
tausch fiel vor allem wegen vieler po-
sitiver Meinungen, die die Aktion als
frische und freche Idee empfanden.
Die Stadt möchte mit den Kritikern
der Aktion im Gespräch bleiben und
die Bürger noch mehr in die Aktionen
der Kampagne einbeziehen. »Wir haben
uns die Entscheidung nicht leicht ge-
macht«, sagt Stadtsprecherin Katja
Uhlemann, »schließlich hat die Aktion
neben viel Zustimmung auch einige
zu äußerst kritischen bis hin zu belei-
digenden Kommentaren veranlasst.
Wir freuen uns über jede konstruktive
Diskussion, die Webseite der Kampagne
www.die-stadt-bin-ich.de hat dafür mit
‚Mitnischeln‘ sogar eine eigene Rubrik.« 
Nach der WM sollen beide Shirts
einer Benefizaktion zu Gute kom-
men. »Wir haben mit dem Sponsor
vereinbart, dass die Trikots auf be-
sondere Weise versteigert oder ver-
kauft und die Einnahmen gespendet
werden«, sagt Katja Uhlemann.    
Infos unter www.die-stadt-bin-ich.de 
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Vorbildliche Prävention

Zwei Chemnitzer Präventionsprojekte
wurden jüngst beim Deutschen Präven-
tionstag in Karlsruhe vorgestellt. Eines
gilt der Warnung vor Cannabis-Konsum.
Dies ist nach wie vor eine Einstiegs-
droge und wird insbesondere von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen
konsumiert. Deren Wissen um die Ge-
fahren des Konsums ist jedoch gering.
Daher haben sich die Kriminalpräventi-
ven Räte der Städte Augsburg, Chemnitz
und Düsseldorf für ein gemeinsames
Präventionsprojektes entschieden. 

Schüler der achten Klassen klärt die
Polizei über das Thema Drogen auf,
hierfür gibt es unterschiedliche Infor-
mationsmittel. Jetzt sollen auch ju-
gendgemäße Comics die mit Drogen
verbundenen Gefahren thematisieren.
Verschiedene Akteure in den genann-
ten Städten widmeten sich bei der
Erarbeitung des Comics inhaltlichen
und gestalterischen Fragen und legten
die Zielgruppe des Projektes fest. Eva-
luiert wurde durch einen speziell ent-
wickelten Fragenbogen.
Zum Präventionstag in Karlsruhe
wurde am Stand des Landespräventi-
onsrates des Freistaates Sachsen
auch das Projekt »Huckepack« vor-
gestellt. Das Ziel des 2009 gegrün-

deten Vereins, ist die Stärkung emo-
tionaler und sozialer Kompetenzen bei
Kindern im Vorschulalter: Wer mit an-
deren gut auskommt und Konflikte
positiv löst, hat gute und stabile Be-
ziehungen. Je früher Kinder dies ler-
nen, desto besser! 

»Huckepack«
mit einem Mentor 

»Huckepack« wird in Kooperation mit
dem Institut für Psychologie der TU
Chemnitz und interessierten Kinder-
tagesstätten in Sachsen durchgeführt.
Im Projekt wird zunächst der Trai-
ningsbedarf der Kinder ermittelt, die
dann ein Jahr durch einen Mentor be-
gleitet werden. Spielerisch lernen die
Kinder eigene Emotionen zu regulie-
ren und Konflikte mit Gleichaltrigen
konstruktiv zu lösen. Neben der Arbeit
am Kind bietet der Verein zusätzlich
Workshops für Eltern sowie Fortbil-
dungen für pädagogisches Fachper-
sonal an. Die wissenschaftliche Be-
gleitung des Projektes prüft und
optimiert seine Wirksamkeit. 
So zeigen bisherige Befunde, dass
Kinder nach dem einjährigen Mento-
ring, soziale Situationen signifikant
besser verstehen, weniger aggressive
Verhaltenstendenzen zeigen sowie
adäquatere Konfliktlösungen kennen-
gelernt haben und diese auch anwen-
den.                                             

Der Entsorgungsbetrieb der Stadt
Chemnitz (ESC) beendet die abwas-
sertechnische Erschließung in Klaf-
fenbach: Vergangene Woche sind die
letzten Arbeiten zur Abwasser-Erschlie-
ßung Klaffenbachs beendet worden.
Seit der Eingemeindung hat der ESC
nahezu alle öffentlichen Entwässe-
rungskanäle im Ort erneuert und
Grundstücke zentral angeschlossen.
5,9 Millionen Euro investierte der
ESC.  Nun wird das Schmutzwasser
nahezu aller Klaffenbacher (97,4 Pro-

zent) in die zentrale Kläranlage Hei-
nersdorf abgeleitet. Nur wenige Grund-
stücke  können keinen öffentlichen
Anschluss, wie  im Abwasserbeseiti-
gungskonzept der Stadt  gefordert,
erhalten, da dies wirtschaftlich nicht
herstellbar ist. 
Deren Schmutzwasser muss in privaten
Kleinkläranlagen gereinigt oder in ab-
flusslosen  Gruben zur regelmäßigen
Abholung gesammelt werden. Seit
1999 wurde in Klaffenbach abschnitts-
weise eine Trennkanalisation aufgebaut.

So fließt Schmutz- und Regenwasser
in getrennten Kanälen ab. Regenwasser
gelangt  so ohne Verunreinigungen
auf kurzen Wegen in natürliche Ge-
wässer. Die Hausanschlusskanäle zu
den einzelnen Grundstücken wurden
ebenfalls erneuert. Das Tiefbauamt
führte koordiniert die notwendigen
Straßenbauarbeiten in der Klaffenba-
cher Hauptstraße durch. So auch im
jetzt fertig gestellten Bauabschnitt,
in den rund 445.000 Euro investiert
wurden. 

Bis zur kommenden Woche wird die
Kreuzung Harthauer Straße/Schul-
straße instand gesetzt. Dies geschieht
bei Vollsperrung des Kreuzungsberei-
ches. Eine Verbindung zwischen
Schulstraße und Harthauer Straße be-
steht daher nicht. Für die Zeit der Ar-
beiten wird eine Umleitung für die
Schulstraße über die Annaberger
Straße und für die Harthauer Straße
über die Klaffenbacher Straße,
Stöcklstraße, Kirchsteig, Feudelstraße
eingerichtet. Durch eine Vielzahl von

Baumaßnahmen wurde der Verkehrs-
knoten Schulstraße / Harthauer
Straße in den letzten Jahren überbe-
ansprucht und ist daher schadhaft. 

In Verbindung mit Hochwasserschutz-
maßnahmen der Landestalsperrenver-
waltung soll gemeinsam dieser 
mangelhafte Fahrbahnzustand und
die Oberflächenentwässerung in-
standgesetzt werden. Finanzielle 
Aufwand für die Stadt beträgt rund
15.000 Euro. 

Hochwasserrückhalte-
becken Neuwürschnitz 
nun im Bau

Über den Baubeginn des Hochwasser-
rückhaltebeckens in Neuwürschnitz in-
formierte die Landestalsperrenverwal-
tung. Entstehen soll ein »grünes Stau-
becken« unterhalb der Autobahn 72
zwischen Stollberg-West und Harten-
stein, das im Hochwasserfall den Beu-
thenbach anstaut. Es wird eine Kapazität
von einer Million Kubikmeter haben.
Füllt es sich bei Hochwassergefahr, re-
duziert sich die Wasserabgabe an den
Flussunterlauf. Das Bauwerk ist Teil
des Hochwasserschutzkonzeptes für die
Würschnitz, das der Freistaat nach dem
Hochwasser 2002 aufstellte und nun
schrittweise umsetzt. Damit erhalten
die Orte an der Würschnitz von Neu-
würschnitz bis zu den Chemnitzer Stadt-
teilen Klaffenbach und Harthau einen
wesentlich verbesserten Hochwasser-
schutz. Das Becken soll bis zum Sommer
2016 fertig sein und kostet rund 20
Millionen Euro.

Gebaut wird ein zwölf Meter hoher
Steinschüttdamm mit Asphaltkern-
dichtung. Er ist rund 535 Meter lang
und 12,5 Meter hoch. Das Hochwas-
serrückhaltebecken wird als »grünes
Becken« benutzt, das heißt, es wird

nur bei Hochwasser eingestaut und
soll damit den Hochwasserscheitel
der Würschnitz kappen. Das Stauvo-
lumen beträgt rund eine Million Ku-
bikmeter Wasser. Bereits seit August
2012 wurde der Bau des Hochwas-
serrückhaltebeckens vorbereitet. So
wurden vorab zur Baufeldfreimachung

Rohrleitungen umverlegt, Bäume ge-
fällt und Zufahrtswege gebaut. Wäh-
rend der Bauzeit ist mit einem er-
höhten Aufkommen von Transport-
und Baustellenfahrzeugen zu rechnen.
Zu Verkehrsbehinderungen wird es in
der jetzigen Bauphase auf den Straßen
im Ort jedoch nicht kommen.        

Besserer Hochwasserschutz Frühe Intervention soll
Drogenkonsum verhindern 

Bei Fluten in den Jahren 2002 und 2010 war auch in Klaffenbach »Land
unter«. Der Bau eines neuen Hochwasserrückhaltebeckens in Neuwür-
schnitz soll mehr Hochwasserschutz bieten.   Archivfoto: Wolfgang Schmidt

Klaffenbach abwassertechnisch erschlossen Straßendecke instand gesetzt

Wieder weniger Verkehrsunfälle

Auf den Service der Terminvereinbarung
weist das Bürgeramt hin: Um Warte-
zeiten zu vermeinden, können Kunden
der Meldebehörde die Möglichkeit der
Terminvereinbarung nutzen. Wichtig
ist, dass die gewünschte Leistung an-
geben wird. Über die Rufnummer 115
kann man Montag bis Freitag zwischen
8 und 18 Uhr einen Termin für folgende
Dienstleistungen reservieren lassen:
 Anmelden des Wohnsitzes bei Zuzug  
 Wohnsitz-Ummelden in Chemnitz
 Beantragung: Personalausweis, Rei-
sepass, Kinderreisepass, Führungszeug-
nis, Auszug Gewerbezentralregister
Termine werden nur für die Meldebehörde

im Bürgerhaus am Wall, Düsseldorfer
Platz 1 vergeben. Für folgende Zeiten
kann ein Termin reserviert werden:
Mo 8.30 -11.50 Uhr
Di 8.30 - 11.30 u. 13.30 -17.50 Uhr
Mi keine Terminvergabe
Do 8.30 -11.30 u. 13.30 -17.50 Uhr
Fr 8.30 - 11.50 Uhr
Sa keine Terminvergabe
Für das Beantragen eines Personal-
ausweises, Reisepasses oder Kinder-
reisepasses ist die Vorlage der Eheur-
kunde oder, falls nicht verheiratet, der
Geburtsurkunde zwingend erforderlich.
Kann keine Urkunde vorgelegt werden,
ist eine Bearbeitung nicht möglich. 

Wartezeiten vermeiden

Die Stadt hatte im Mai Ideen zur künf-
tigen Entwicklung des nördlichen Son-
nenbergs auf den Prüfstand gestellt
und Bewohner dort zu ihrer Meinung
zum städtebaulichen Rahmenplan ge-
fragt. Am 19. Juni findet nun ein
erster Projektspaziergang auf dem Son-
nenberg statt. Interessierte treffen sich
zum Rundgang um 18.30 Uhr, am
Ladenlokal Hainstraße 93A. Geführt

wird über die Peterstraße und den
Lessingplatz zur Palmstraße, wo  gegen
20.30 Uhr die letzte Station erreicht
ist. Das Stadtplanungsamt und das
Stadtentwicklungsbüro u.m.s. GmbH
stellen den Teilnehmern mit Aktivisten
des Sonnenbergs ausgewählte Leitpro-
jekte der Rahmenplanung zur künftigen
Entwicklung des nördlichen Sonnen-
bergs und einzelne Initiativen vor. 

Sonnenberg-Spaziergang

Die Polizeidirektion Chemnitz hat in der
Sitzung der Verkehrsunfallkommission den
Unfalllagebericht 2013 vorgestellt. Die
positive Tendenz der vergangenen Jahre
hat sich fortgesetzt:  Die Unfallzahlen sind
weiter gesunken. Bei 7.725 Verkehrsun-
fällen wurden 955 Personen verletzt. Das
sind im Vergleich zu 2009 25 Prozent
weniger. Neun Personen verunglückten
tödlich. Als häufigste Ursachen  wurden
ein ungenügender Sicherheitsabstand, Feh-
ler beim Wenden und Rückwärtsfahren,
fehlerhafter Fahrstreifenwechsel, das Nicht-
gewähren der Vorfahrt wie auch Fehler
beim Abbiegen und genannt.
Nach den vorliegenden Daten gibt es
102 Unfallhäufungsstellen darunter an
der Zwickauer Straße/Reichsstraße, der
Zwickauer Straße/Oberfrohnaer Straße
wie auch u.a. an der Frankenberger
Straße/Margaretenstraße und dem  Süd-
ring/Helbersdorfer Straße und dem Süd-
ring/Markersdorfer Straße. Für 45 Un-
fallhäufungsstellen liegen bereits Be-
schlüsse der Unfallkommission zu kurz-
bzw. langfristigen Maßnahmen vor. Dazu

gehören verkehrsrechtliche, bauliche
aber auch ordnungsrechtliche Maßnah-
men. 2013 hat das Tiefbauamt rund
550.000 Euro zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit im Stadtgebiet investiert,
darunter u.a. in Ampelanlagen, die Ver-
breiterung von Mittelinseln wie auch
in das Aufstellen von Haltverboten und
Pollern an Querungsstellen für Fuß-
gänger. 
2014 hat die Unfallkommission u.a.
folgende neue Unfallhäufungsstellen
behandelt und Maßnahmen beschlos-
sen: Leipziger Straße/Ausfahrt Tank-
stelle: → Aufstellung Stoppschild in
der Ausfahrt
 Zwickauer Straße/Barbarossa-/Goe-
thestraße → Erhöhte Ausleuchtung des
Knotens, umgehende Erneuerung der
Markierung
 Zwickauer /Oberfrohnaer Straße →
Spursignalisierung der Linksabbieger
in den unfallauffälligen Zufahrten
Weststraße/Kaßbergstraße →Aufstellung
von Stoppschildern in den wartepflich-
tigen Zufahrten der Kaßbergstraße und

Erweiterung der Haltverbotsbereiche 
 Wilhelm-Raabe-Straße/Brüder-Grimm-
Straße → verstärkte Kontrollen zur
Durchsetzung der Haltverbote durch
das Ordnungsamt
 Zschopauer Straße/Pappelstraße/Li-
selotte-Herrmann-Straße → Abbau von
zwei Grünpfeilschildern
In der Vergangenheit häuften sich Un-
fälle im Zusammenhang mit  Grün-
pfeilschildern an Ampelanlagen. Bei
Häufung von Unfällen, bei denen der
Grünpfeil ein unfallbegünstigender Fak-
tor war, muss der Grünpfeil entfernt
werden, soweit nicht verkehrstechnische
Verbesserungen möglich sind. Seit vier
Jahren mussten im Stadtgebiet an neun
Ampelanlagen die Grünpfeilschilder ab-
gebaut werden. Auch jetzt wäre der
Abbau an weiteren Anlagen notwendig.
Um einen Beschluss zum Abbau von
Grünpfeilschildern an den Unfallhäu-
fungsstellen zu vermeiden, soll auf die
Verhaltensänderung der Verkehrsteil-
nehmer eingewirkt werden. Verstärkte
Kontrollen sollen ab Juli stattfinden.
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50 Jahre Tierpark: Gürteltier orakelte

Ein »Königreich für Frosch & Co«, so
betitelte der Tierpark sein Jubiläums-
programm anlässlich seines 50. Ge-
burtstages. Im Vorfeld waren Kitas
und Grundschulen aufgerufen, ein
Königreich für den Frosch und seine
tierischen Freunde zu malen, zu kne-
ten oder zu kleben. Zwölf Einrich-
tungen sandten Kreationen ein. Daraus
wurden die Gewinner, die Kita »Krab-
belkäfer« Reichenhain und die dortige
Grundschule gekürt. Die Festbesucher
erwartete am Wochenende ein viel-
fältiges Programm in dessen Mittel-

punkt die Bewohner des Zoos standen.
So zeigte z.B. Tierpflegerin Theresa
Boehme (Foto li.) Besuchern die
Länge von Stachelschweinstacheln.
Selbst das Kugelgürteltier versuchte
sich als Fußball-Orakel für die Be-
gegnung Deutschland : Portugal. Das
eigentümlich anmutende Tier, dessen
frei lebende Artgenossen Landschaften
in Südamerika bevölkern, traf nicht
ins Schwarze mit seinem Spieltipp:
Sieg für Portugal.

Fotos: Kristin Schmidt

50 Jahre Kosmonautenzentrum: Sigmund Jähn zu Gast
1964 gegründet, ist das »Kosmonau-
tenzentrum Sigmund Jähn« jetzt im
50. Jahr seines Bestehens. Deshalb
kam am Wochenende hoher Besuch:
Der erste Deutsche im All, Sigmund
Jähn sowie der rumänische Kosmonaut
Dumitru Prunario waren prominente
Gäste eines Festes des Kosmonau-
tenzentrums. Die Einrichtung ist ein-
zigartig in Deutschland und erfreut
sich des Zuspruchs Jugendlicher. Da-
rüber hinaus können Schulen dieses
besomdere Angebot nutzen. Nicht zu-
letzt deshalb ist das vom solaris För-
derzentrum für Jugend & Umwelt
gGmbH Sachsen getragene Kosmo-
nautenzentrum aus der Bildungs- und
Freizeitlandschaft der Stadt nicht weg
zu denken.  Foto: Kristin Schmidt 

60 Jahre Parkeisenbahn: Chemnitzer pilgern zum Fest

Zwei Flutlichtmasten sind jetzt auf
der Baustelle des neuen CFC-Stadi-
ons an der Gellertstraße umgesetzt
worden. Beide wurden auf ihre neuen
Fundamente in der Südwest- bzw.
Nordwest-Ecke gehoben. Mitte ver-
gangener Woche wurden die Stützen
der künftigen Südtribüne errichtet
und bilden mit den bereits verbauten

Teilen z.B. Mundlochwänden die
Basis für den weiteren Aufbau der
Stehplatztribüne. Generell liegt – wie
Oberbürgermeisterin  Barbara Ludwig
jüngst  turnusgemäß im Planungs-,
Bau- und Umweltausschuss  infor-
mierte – der CFC-Stadionumbau im
Plan.  

Foto: Peggy Schellenberger

CFC-Stadion: 
Flutlichtmasten sind gesetzt

Das 60. Jubiläum der Parkbahn im
Küchwald wurde am Wochenende mit
einem Showprogramm und vielen 
Attraktionen zeitgleich zum 10. Bal-
lonfest gefeiert. Der Bau der kleinen
Bahn begann 1953. Am 13. Juni
1954 drehte der damals Pioniereisen-
bahn genannte Zug erstmals seine

Runden auf dem 2,3 Kilometer langen
Rundkurs. 1990 erhielt nicht nur
Karl-Marx-Stadt seinen alten Namen
zurück, auch für die Pioniereisenbahn
musste ein neuer Name gefunden
werden. Fortan hieß sie Parkeisen-
bahn. Ein Wort noch in eigener Sache:
In der vergangenen Woche kündigten

wir das Jubiläum der kleinen Bahn
an und berichteten, deren Bau sei
1952 vom damaligen Stadtrat Karl-
Marx-Stadt beschlossen worden. Kor-
rekt ist, dass der Stadtrat Chemnitz
diese Entscheidung fällte, da Chemnitz
erst 1953 in Karl-Marx-Stadt umbe-
nannt wurde.   Foto: Andreas Seidel
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100 Meter lang, 20 Meter breit – das
Becken des Freibades Bernsdorf hat
immer beeindruckende Dimensionen.
1925 in Betrieb genommen, hat es
sich den Charme der Zwanziger Jahre
erhalten können, auch dank des Ein-
satzes solcher Enthusiasten wie Jörg
Stingl. Und der, wie könnte es anders
sein, steigt zum Interview natürlich aus
dem nach wie vor blauen Becken. Dem
bekannten Bergsteiger ist dieses Bad
wichtig, das merkt man im Gespräch.
Man könnte fast meinen, es sei einer
seiner Gipfel, den zu besteigen er ziem-
lich viel auf sich nimmt. So nähert
man sich der zweiten Facette dieses
Chemnitzer Machers, der den Stadtna-
men schon bis in den Himalaya getragen
hat und doch immer wieder in seine
Heimatstadt zurückgekehrt ist, zu der
er eine, wenn auch kritische, aber tiefe
Verbundenheit zeigt.

Jörg, Du hast schon auf dem Mount Everest
und anderen höchsten Gipfeln jedes Kon-
tinents, den Seven Summits, gestanden.
Demnächst führst Du wieder eine Tour auf
den Kilimandscharo. Die Was zieht Dich
nach Chemnitz zurück?
Ich hab mal geschrieben, Chemnitz ist
mein Basislager. Dabei ist die Stadt ja
schon bekannt oder berühmt gewesen
für das Bergsteigen. Wir hatten auch
Zeiten in verschiedenen Teams, wo es
ein bisschen schwerer voranging und
wo uns niemand kannte. Von daher ist
es eigentlich immer interessant, wieder
nach Chemnitz zurückzukommen, weil
uns die Leute hier unterstützen. Natür-
lich weil auch meine Eltern und meine
Familie mittlerweile hier wohnen. Chem-
nitz bleibt auch das Basislager.
Mit dem Blick aus der Welt auf diese
Stadt: Was macht Chemnitz für Dich be-
sonders?
Das Besondere ist, dass es total unbe-
deutend ist. Dass es geschafft wurde,
nach der Wende, neben den beiden
anderen Großstädten, immer mehr in
der Versenkung zu verschwinden. Dass
sie irgendwie das glückliche Händchen
hatten, so unauffällig wie möglich zu
bleiben. Da ist es auch nicht aufgefallen,

wenn mal etwas nicht geklappt hat.
Aber es ist andererseits unglaublich
viel passiert und es gibt auch ganz
viele Leute, die sich mittlerweile enga-
giert haben. In den letzten Jahren sogar
die Stadt oder besser die Stadtverwal-
tung, die viel versucht hat, um den Ruf
von Chemnitz zu verbessern. Da muss
man bestimmt auch einen langen Atem
haben als Chemnitzer, um die Entwick-
lung noch bis zu Ende mitzutragen, bis
man wieder den guten Ruf einer Indus-
triestadt hat, wo man auch das Geld,
das man verdient, für sich selbst aus-
geben kann.
Aus welchen Gründen engagierst Du Dich

so  für das Freibad Bernsdorf?
Da muss ich ein bisschen ausholen,
weil ich ja nicht nur Bergsteiger war,
ich war auch mal ein ganz guter Schwim-
mer, bis Olympia hat es auf alle Fälle
gereicht. Aus dem Hintergrund kenne
ich natürlich auch viele Leute, die gerne
ein bisschen Wassersport machen. Vor
der Wende war Leistungssport ja mal
groß geschrieben und unter anderem
gab es natürlich auch diese Brücke
vom Hochleistungssport in die Basis
hinein und diese Leute haben sich in
Freibädern aufgehalten, was man na-
türlich nicht unbedingt auch als Sport
im Wettkampf-Sinn bezeichnen kann.
Und von den Freibädern gab es ja ganz
viele, früher. Und nach der Wende sind
viele davon geschlossen worden. Unter

den übriggebliebenen waren die zwei
Leuchttürme in Gablenz und dann eben
das Freibad Bernsdorf mit dem einzigen
100-Meter-Becken, was man so in der
Umgebung noch kennt. Der Grund, sich
dafür zu engagieren, war, dass man
das Freibad Bernsdorf eben auch gern
noch schließen wollte.
Seid Ihr für das Freibad als Förderverein
organisiert oder wie macht Ihr das?
Nein. Es gibt zwei Vereine, die das un-
terstützen. Das ist zum einen das
Schwimmteam Chemnitz und dann gibt
es eine Art Interessengemeinschaft von
Extremsportlern und ein paar Vertretern
aus der Wirtschaft. Zu der Gruppe

gehöre ich jetzt, das sind die, die Geld
einbringen und Sachen möglich machen
in Bezug auf Umbau und Unterhal-
tung.
Gibt es viel Unterstützung aus der Chem-
nitzer Wirtschaft?
Da gibt es einen harten Kern, der uns
seit vielen Jahren ermöglicht, den be-
triebswirtschaftlichen Grundstock zu
bilden. Man muss aber auch fairerweise
sagen, dass die Stadt hier als Betreiber
schon sehr präsent ist. Aber das ist so
eine riesige Anlage, das sind 3,5 Hektar,
und ein 100-Meter-Becken, 20 Meter
breit, dass Du ohne die Stadt das
Projekt gleich vergessen könntest. Die
Stadt muss auf alle Fälle Betreiber
bleiben und wir können der Stadt sagen:
Wir halten die Kosten soweit in Grenzen,

dass wir zum Beispiel die Rasenmahd
übernehmen oder Geld in den Ausbau
vom Schwimmmeistergebäude stecken.
Wir würden eine kleine Basis bieten,
die Stadt aber als Hauptbetreiber gerne
in der Verantwortung lassen.
Wie siehst Du denn Chemnitz in der Zu-
kunft?
Ich war gestern am Feiertag im Freibad
und da habe ich auch ganz viele Stu-
denten gesehen. Da frage ich mich im-
mer: „Hey Jungs, wo sind die denn?“
Oder eben die Mädels, wenn im Sommer
schönes Wetter ist. Aber die haben na-
türlich am Campus sensationelle Be-
dingungen und brauchen eigentlich gar

nicht in die Stadt reinfahren. Ich denke,
das ist genau der Punkt, dass wir ganz
viele Leute für die Stadt gewinnen müs-
sen. Nicht nur mit Geld, sondern auch
mit den Bedingungen, die die Innenstadt
jetzt bietet. Und mit unserem Freibad
versuchen wir, ein kleines Puzzleteil
beizutragen. Damit Chemnitz wieder
mehr Flair bekommt, denn die Leute
sollen es ja auch leben. Es ist ja nicht
so, dass wir alles neu erfinden müssen,
es gab und gibt ja auch schon ganz
viel. Vielleicht gibt es da ja auch noch
ein paar mehr Verantwortliche in der
Politik, die sich aufraffen, das nötige
Geld zu besorgen. Damit es nicht nur
dem Stadion gutgeht, sondern damit
an den anderen Sportanlagen ein biss-
chen was getan wird. 

Die abschließende Standardfrage lau-
tet: Muss man den Chemnitzern Mut
machen?
Nö. Siehste ja. Der Stingl hat noch
Mut und wohnt auch noch hier. Da
gibt es ganz viele von unseren
Freunden, Bekannten und sicherlich
auch Geschäftspartnern, die viel
mehr Mut beweisen und richtig Geld
hier in der Region in die Hand neh-
men. Und einfach an die Zukunft
hier und des gesamten Sachsens
glauben, speziell die Großindustrie-
region Chemnitz-Zwickau. In der
Richtung mache ich mir da wenig
Sorgen.                                       

»Macher der Woche«: Die Kampagne »Die Stadt bin ich«
stellt Menschen wie Jörg Stingl vor.

Wöchentlich wird im Zusammenhang mit der Kampagne »Die Stadt bin ich« auf
der Online-Dialog-Plattform www.die-stadt-bin-ich.de ein »Macher der Woche«
vorgestellt. Auszüge daraus stellt das Amtsblatt vor.

Diesmal: Extrembergsteiger Jörg Stingl

Extrembergsteiger Jörg Stingl hat hier sein Basislager. Foto: Wolfgang Schmidt

»Chemnitz ist mein 
Basislager«

Erneut hatten Stadt und ASR zum Früh-
jahrsputz »Für ein sauberes Chemnitz«
und zum Wettbewerb  um den »Goldenen
Besen« aufgerufen. Nun wurden die
Preisträger der Aktion in einer Festver-
anstaltung geehrt und der »Goldene Be-
sen« verliehen. 

Die Preisträger 2014:
Den ersten Platz mit der Auszeich-
nung »Goldener Besen« konnte die
Kita Schloßstraße für sich verbuchen.

Kinder und Erzieherinnen betreuten
drei Wochen lang den Spielplatz an
der Georgstraße. Sie trennten aufge-
lesene Abfälle sorgfältig und doku-
mentierten die Sauberkeit  eindrucks-
voll. Zuletzt baten sie den ASR um
die Putzgeräte, da sie den Spielplatz
nun immer in Pflege nehmen möch-
ten.
Erstmalig konnten zwei zweite Plätze
vergeben werden. Ein vorbildliches
Beispiel für Integration gelang bei

einem Frühjahrsputz im Ebersdorfer
Wald. Hier räumten Chemnitzer mit
ihren Kindern gemeinsam mit Asyl-
bewerbern und deren Kindern auf.
An diesem vorbildlichen Tun betei-
ligten sich der Chemnitzer Brücke
e. V., die  Royal Rangers, die AG In-
und Ausländer, das Bürgerhaus Mül-
lerstraße, die Erstaufnahmeeinrich-
tung Ebersdorf und die Aktion C.
»Geocacher aus Sachsen« hatten da-
gegen zu einem Aufräumtag im Crim-

mitschauer Wald aufgerufen und
wurden ebenfalls mit einem zweiten
Preis belohnt. Zum 2. Chemnitzer
CITO »Cache In, Trash Out« kamen
sogar  Dresdener nach Chemnitz.
Die modernen Schatzsucher rufen
jährlich zum Aufräumtag auf. Alle
Freiwilligen vereint ein Ziel: Sie wün-
schen sich eine saubere Umwelt –
saubere Wälder, Parkanlagen, Spiel-
plätze und Brunnen.
Die Jury bewertete das persönliche

Engagement, Begeisterungsfähigkeit,
Nachhaltigkeit/Umwelterziehung, Öf-
fentlichkeitswirksamkeit und Sau-
berkeit. 
Alle Aktionen in Kitas, Schulen und
Horten wurden von der von der Ab-
fallberatung des ASR betreut. 
Die Kinder lernen so, dass Abfall
entsorgt und getrennt wird und nicht
in unserer Umwelt liegen muss. Das
Thema Nachhaltigkeit steht dabei
an oberster Stelle.                      

Goldener Besen verliehen
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BEKANNTMACHUNGSTEXT 17/14/795

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße  89, 09120 Chemnitz, Tel.-
Nr.: (0371) 488 6501, Fax: 488
6591,  Email: gmh@stadt-chem-
nitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren:  Öf-
fentliche Ausschreibung nach VOB/A
d) Art des Auftrags:  Komplettsanie-
rung Sporthalle Sachsenhalle, Au-
ßenfassade
e) Ort der Ausführung:  Chemnitz,
Straße Usti nad Labem 274, 09119
Chemnitz
f) Art und Umfang der Leistung:

Los 8: Gerüstbauarbeiten
- 1880 m2 Arbeits- und Schutzge-

rüst, Lastklasse 3, Höhe oberste
Gerüstlage bis ca. 10 m über OK
Gelände

- 26 m Gerüstträger für Überbauun-
gen

- 30 m Bauzaun
Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach  Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags:  Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose:  Aufteilung in mehrere Lose:
nein.  Einreichung der Angebote
möglich für: ein Los.  Vergabe der
Lose an verschiedene Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-

tungsauftrages:  Ausführungsfrist für
den Gesamtauftrag:  8/17/14/795:
Beginn: 35.KW 2014, Ende: 46.KW
2014;
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 VOB/A
2009:  Zulässigkeit von Nebenange-
boten: Nebenangebote sind zulässig.
Pauschalangebote werden ausge-
schlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Stadt  Chem-
nitz, Submissionsstelle, Frau Irm-
scher, Zimmer 018,  Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.-
Nr.: (0371) 488 3080,  Fax: 488
3096, Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 8/17/14/795: 7,00 EUR;
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg.
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich.  Der Ver-
sand erfolgt nach Vorlage der Kopie
des Zahlungsbeleges  (keine
Schecks).  Anforderung der Vergabe-
unterlagen bis: 26.06.2014.  Ver-
spätet eingehende Anforderungen
werden nicht berücksichtigt.  Abho-
lung/Versand ab: 03.07.2014.  An-
schrift: Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle,  Annaberger Str.
89, 09120 Chemnitz.  Öffnungszei-
ten: Mo 8.30-12.00 Uhr und 13.30-
15.30 Uhr, Di-Mi 13.00-15.30 Uhr,
Do 13.30-18.00 Uhr, Freitag ge-
schlossen.  Die Anforderung der Aus-
schreibung auf Datenträger, Datenart
83 nach GAEB, Ausgabe 2000, ist
möglich. Das eingezahlte Entgelt

wird nicht erstattet.  Zahlungsemp-
fänger: Kassen- und Steueramt:
Stadt Chemnitz,  Kreditinstitut:
Sparkasse Chemnitz, IBAN: DE24
8705 0000 3501, 0075 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/795 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote:  Frist für den Eingang der An-
gebote 17.07.2014, 10.30 Uhr
o) Abgabe der Angebote:  Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind:  Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Irmscher,  Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371)
488 3080,  Fax: 488 3096, Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote ver-
fasst sein müssen:  Deutsch
q) Eröffnungstermin:  Datum, Uhr-
zeit und Ort des Eröffnungstermins
sowie Angabe, welche  Personen bei
der Eröffnung der Angebote anwe-
send sein dürfen  Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Zimmer 016,
Annaberger Straße 89,  09120
Chemnitz.  Datum und Uhrzeit der
Eröffnung der Angebote:  Bei Ge-
samtvergabe Los 8/17/14/795:
17.07.2014 10.30; Personen, die
bei der Eröffnung anwesend sein
dürfen: Bieter und ihre  Bevollmäch-
tigten
r) Geforderte Sicherheiten:  Ab einer
Auftragssumme von 250.000,- €
ohne Umsatzsteuer  Bürgschaft für
Vertragserfüllung in Höhe von 5%
der  Auftragssumme und Bürgschaft
für Mängelansprüche in Höhe von
3%  der Auftragssumme einschließ-

lich erteilter Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen:  gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft:  Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise:  Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung  durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die  Präqualifikation von Bauun-
ternehmen  (Präqualifikationsver-
zeichnis). Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen  ist auf gesondertes Ver-
langen nachzuweisen, dass die
vorgesehenen  Nachunternehmer
präqualifiziert sind oder die Voraus-
setzung für  die Präqualifikation er-
füllen. Nicht präqualifizierte
Unternehmen  haben zum Nachweis
der Eignung mit dem Angebot das
Formblatt  „Eigenerklärung zur Eig-
nung für nicht präqualifizierte  Un-
ternehmen“ mit folgendem Inhalt
vorzulegen. Angaben  /Erklärungen
über den Umsatz des Unternehmens
in den letzten 3  Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3  Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare
Leistungen, das Vorhandensein der
erforderlichen Arbeitskräfte,  die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw.  Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die  Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur  gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns . Bei Einsatz von  Nachun-

ternehmen sind auf gesondertes Ver-
langen die  Eigenerklärungen auch
für die vorgesehenen Nachunterneh-
men  abzugeben, es sei denn die
Nachunternehmen sind präqualifi-
ziert.  In diesem Fall reicht die An-
gabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des

Vereins für die Präqualifikation  von
Bauunternehmen (Präqualifikations-
verzeichnis) geführt werden.  Ge-
langt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu  be-
stätigen: Aufgliederung der
Arbeitskräfte nach Lohngruppen für
die letzten 3 Geschäftsjahre mit ge-

sondert ausgewiesenem  techni-
schen Leitungspersonal, Gewerbe-
anmeldung,  Handelsregisterauszug,
Eintragung in die Handwerksrolle
oder bei  der Industrie- und Handels-
kammer, Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung  des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach §
48 b EStG,  Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Berufs-
genossenschaft. Sofern es in dem
Gewerk einen gesetzlich  geregelten
Mindestlohn gibt, dann erfolgt bei
dessen  Nichteinhaltung der Aus-
schluss des Angebotes.
v) Zuschlagsfrist:  15.08.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen Ver-
gabebestimmungen:  Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen,  Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371)
5320,  Fax: 5321303

Ausschreibung
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liste Nr. 8 vom 01.02.2008

(Az: 66.13/Mé/66.14.04/487/14)

Die Stadt Chemnitz beabsichtigt,
eine Teilfläche des auf dem Flur-
stück 1287 (neu: 1287/2) der Ge-
markung Röhrsdorf gelegenen
Feldweges Nr. 1599  gemäß § 8
des Straßengesetzes für den Frei-
staat Sachsen (SächsStrG) einzu-
ziehen. Der einzuziehende Feldweg
Nr. 1599 mit einer Länge von ca.
258 m ist ein Abzweig der „Leipzi-
ger Str.“ (S 243) und endet an der

Flurstücksgrenze des Flurstückes
1288 der Gemarkung Röhrsdorf.
Die Einziehung wird mit der Über-
bauung wirksam. Mit der Einzie-
hung entfallen entsprechend § 8
Abs. 5 des SächsStrG Gemeinge-
brauch (§ 14 des SächsStrG) und
Sondernutzung (§ 18 des
SächsStrG). Nach § 8 Abs. 4 des
SächsStrG wird die Absicht der Ein-
ziehung hiermit öffentlich bekannt
gemacht. Einwendungen dagegen
können innerhalb von drei Monaten

bei der Stadt Chemnitz, Markt 01,
09111 Chemnitz oder bei jeder an-
deren Dienststelle oder Bürgerser-
vicestelle der Stadt Chemnitz
vorgebracht werden.
Im Tiefbauamt, Annaberger Str. 89,
liegt die Flurkarte zur Einsicht-
nahme aus.

Chemnitz, den 28.04.2014

Barbara Ludwig //
Oberbürgermeisterin

Einziehung eines Teiles des Feldweges Nr. 1599 als Abzweig der
„Leipziger Str.“ (S 243), Flurstück T.v. 1287,  Gemarkung Röhrsdorf

Mit der Fortschreibung des Rah-
menplanes Brühl-Boulevard (B-
236/2013) wurde am 16.10.2013
vom Stadtrat auch das Verkehrsfüh-
rungskonzept für die Ausweisung
der Straße „Brühl“ als verkehrsbe-
ruhigter Bereich beschlossen.
Die Straße „Brühl“ wird zwischen
„Georgstraße“ und „Unterer Ak-
tienstraße“ für Lieferverkehr zu den
von der Verkehrsbehörde angeord-
neten Zeiten sowie Fußgänger und
Radfahrer nutzbar sein (im Lage-

plan mit Abschnitt B gekennzeich-
net). Der weiterführende  Verkehrs-
raum der Straße „Brühl“ ab der
„Unteren Aktienstraße“ bis zur
„Zöllnerstraße“ dient zukünftig als
„Verkehrsberuhigter Bereich“, auf
welchem alle Verkehrsarten einschl.
Fußgänger nach StVO zulässig sind
(im Lageplan mit Abschnitt A ge-
kennzeichnet).

Bernd Gregorzyk //
Amtsleiter

Bekanntmachung des Tiefbauamtes der
Stadt Chemnitz über die Umgestaltung

der Straße „Brühl“, Gemarkung Chemnitz

Im Amtsblatt Nr. 23 vom
11.06.2014 muss es in dem Arti-
kel Seite 4, letzter Satz richtig hei-
ßen:

…Deshalb wurde nach einer Bera-
tung mit Vertretern des Vermes-

sungsamtes der Stadt Chemnitz
und dem Ortschaftsrat Mittelbach
beschlossen, eine Umbenennung
der Feldstraße in Mittelbach in
„Mittelbacher Feldstraße“ …

Höfler // SB Straßenbenennung

Änderung Artikel Umbenennung der Feldstraße in
Mittelbach in „Mittelbacher Feldstraße“

zur Änderung der Allgemeinverfü-
gung zum Verbot des Konsums von
alkoholhaltigen Getränken und Mit-
führens von gefährlichen Gegen-
ständen in den öffentlichen
Grünanlagen „Am Wall“, „Johan-
nisplatz“ und „Park am Roten
Turm“ vom 21. Mai 2014

Die Allgemeinverfügung vom 21.
Mai 2014 zum Verbot des Konsums
von alkoholhaltigen Getränken und
Mitführens von gefährlichen Gegen-
ständen in den öffentlichen Grün-
anlagen „Am Wall“, „Johannis-
platz“ und „Park am Roten Turm“
wird in Nr.1 wie folgt geändert:
„Es ist verboten, Glasbehältnisse
zum Zweck des Alkoholkonsums in
die unter Nr. 3 bezeichneten Anla-

gen mitzubringen.“
Diese Änderung tritt am 19. Juni
2014 in Kraft. Die Allgemeinverfü-
gung vom 21. Mai 2014 bleibt im
Übrigen unverändert.

Begründung:
Die Begründung kann mit der All-
gemeinverfügung in der Stadt
Chemnitz, Grünflächenamt, Anna-
berger Straße 89, 09120 Chem-
nitz, während der allgemeinen
Geschäftszeiten eingesehen werden
(§ 41 Abs.3 Satz 2 und Abs.4
VwVfG).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung
kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben

werden. Der Widerspruch kann bei
der Stadt Chemnitz, Markt 1 in
09111 Chemnitz oder bei jeder an-
deren Dienststelle oder Bürgerser-
vicestelle der Stadt Chemnitz
schriftlich oder zur Niederschrift er-
hoben werden.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Allgemeinverfü-
gung wird hiermit gemäß § 41 Ab-
satz 3 VwVfG in der derzeit
geltenden Fassung öffentlich be-
kannt gemacht und gilt am
18.06.2014 als bekannt gegeben.

Chemnitz, den 13.06.2014

gez. Peter Börner //
amt. Amtsleiter

Stadt Chemnitz – Allgemeinverfügung 
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Ausschreibung
BEKANNTMACHUNGSTEXT 17/14/796

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.-
Nr.: (0371) 488 6501, Fax: 488
6591, Email: gmh@stadt-chem-
nitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren: Öf-
fentliche Ausschreibung nach VOB/A
d) Art des Auftrags: Unterbringung
Migration
e) Ort der Ausführung: Chemnitz, Al-
tendorfer Straße 98, 09113 Chem-
nitz
f) Art und Umfang der Leistung:

Los: Heizung 
Demontagen:
- 1 Stück Wärmeerzeuger, bodenste-

hend mit ca. 150 kW
- 1 Stück Druckhalteanlage
- 2 Stück Heizungsverteiler
- 1 Stück Heizkörper
- ca. 50 m Stahlrohrleitungen DN

15 - DN 200
- ca. 30 Stück Rohreinbauarmatu-

ren
Heizungsinstallation:
- 2 Stück Gas–Brennwertthermen (2

x ca. 60 kW) als Kaskade
- 1 Stück Membranausdehnungsge-

fäß
- 1 Stück Hydraulische Weiche
- 1 Stück Pumpe
- 1 Stück Mischer
- 1 Stück Abgasanlage DN 160 aus

Kunststoff
- 2 Stück Heizungsverteiler für ca.

120 kW mit 6 Heizkreisen
- ca. 55 m C-Stahlrohr DN 15–DN

65
-ca. 30 Stück Armaturen DN 15–
DN 65

Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose: Aufteilung in mehrere Lose:
nein. Einreichung der Angebote
möglich für: ein Los. Vergabe der
Lose an verschiedene Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages: Ausführungsfrist für
den Gesamtauftrag: /17/14/796: Be-
ginn: 35.KW 2014, Ende: 38.KW
2014;
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 VOB/A
2009: Zulässigkeit von Nebenange-
boten: Nebenangebote sind zulässig.
Pauschalangebote werden ausge-
schlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Frau Henke, Zim-
mer 018, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371)
488 3078, Fax: 488 3096, Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-

nahme: /17/14/796: 8,00 EUR;
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg,
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der Ver-
sand erfolgt nach Vorlage der Kopie
des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Vergabe-
unterlagen bis: 26.06.2014. 
Verspätet eingehende Anforderungen
werden nicht berücksichtigt. 
Abholung/Versand ab: 03.07.2014. 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submis-
sionsstelle, Annaberger Str. 89,
09120 Chemnitz, Öffnungszeiten:
Mo 8.30-12.00 Uhr und 13.30-
15.30 Uhr, Di-Mi 13.00-15.30 Uhr,
Do 13.30-18.00 Uhr, Freitag ge-
schlossen. Die Anforderung der Aus-
schreibung auf Datenträger, Datenart
83 nach GAEB, Ausgabe 2000, ist
möglich. Das eingezahlte Entgelt
wird nicht erstattet. Zahlungsemp-
fänger: Kassen- und Steueramt:
Stadt Chemnitz, Kreditinstitut: Spar-
kasse Chemnitz, IBAN: DE24 8705
0000 3501, 0075 06, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/796 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: Frist für den Eingang der An-
gebote 17.07.2014, 11.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Henke, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371)
488 3078, Fax: 488 3096, Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote ver-
fasst sein müssen: Deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhrzeit
und Ort des Eröffnungstermins sowie
Angabe, welche Personen bei der Er-
öffnung der Angebote anwesend sein
dürfen. Stadt Chemnitz, Submissi-
onsstelle, Zimmer 016, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz. Datum
und Uhrzeit der Eröffnung der Ange-
bote: Bei Gesamtvergabe Los
/17/14/796: 17.07.2014 11.00;
Personen, die bei der Eröffnung an-
wesend sein dürfen: Bieter und ihre
Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten: Ab einer
Auftragssumme von 250.000,- €
ohne Umsatzsteuer. Bürgschaft für
Vertragserfüllung in Höhe von 5%
der Auftragssumme und Bürgschaft
für Mängelansprüche in Höhe von
3% der Auftragssumme einschließ-
lich erteilter Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauun-
ternehmen (Präqualifikationsver-
zeichnis). Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen ist auf gesondertes Ver-
langen nachzuweisen, dass die
vorgesehenen Nachunternehmer
präqualifiziert sind oder die Voraus-

setzung für die Präqualifikation er-
füllen. Nicht präqualifizierte Unter-
nehmen haben zum Nachweis der
Eignung mit dem Angebot das Form-
blatt „Eigenerklärung zur Eignung
für nicht präqualifizierte Unterneh-
men“ mit folgendem Inhalt vorzule-
gen. Angaben /Erklärungen über den
Umsatz des Unternehmens in den
letzten 3 Geschäftsjahren für ver-
gleichbare Leistungen, mindestens 3
Referenzen der letzten 3 Geschäfts-
jahre für vergleichbare Leistungen,
das Vorhandensein der erforderli-
chen Arbeitskräfte, die Eintragung in
das Berufsregister, Insolvenzverfah-
ren bzw. Liquidation, das Nichtvor-
handensein schwerer Verfehlungen,
die Zahlung von Steuern und Abga-
ben, die Zahlung von Beiträgen zur
gesetzlichen Sozialversicherung, die
Erklärung über die Einhaltung des

gesetzlichen Mindestlohns . Bei Ein-
satz von Nachunternehmen sind auf
gesondertes Verlangen die Eigener-
klärungen auch für die vorgesehenen
Nachunternehmen abzugeben, es
sei denn die Nachunternehmen sind
präqualifiziert. In diesem Fall reicht
die Angabe der Nummer, unter der
die Nachunternehmen in der Liste
des Vereins für die Präqualifikation
von Bauunternehmen (Präqualifika-
tionsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere
Wahl, sind die Eigenerklärungen
(ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen
durch Vorlage folgender Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestä-
tigen: Aufgliederung der Arbeits-
kräfte nach Lohngruppen für die
letzten 3 Geschäftsjahre mit geson-
dert ausgewiesenem technischen

Leitungspersonal, Gewerbeanmel-
dung, Handelsregisterauszug, Eintra-
gung in die Handwerksrolle oder bei
der Industrie- und Handelskammer,
Unbedenklichkeitsbescheinigung
des Finanzamtes bzw. Freistellungs-
bescheinigung nach § 48 b EStG,
Unbedenklichkeitsbescheinigung
der zuständigen Berufsgenossen-
schaft. Sofern es in dem Gewerk
einen gesetzlich geregelten Mindest-
lohn gibt, dann erfolgt bei dessen
Nichteinhaltung der Ausschluss des
Angebotes.
v) Zuschlagsfrist: 20.08.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen Ver-
gabebestimmungen: Allg. Fach-/
Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371)
5320, Fax: 5321303
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Der Stadtrat der Stadt Chemnitz
hat am 30.04.2014 die 2. Ände-
rung des Bebauungsplans
Nr.  93/16 Wohnungsbaustandort
Chemnitz/Niederrabenstein „An der
Riedstraße“ als Satzung beschlos-
sen. Die 2. Änderung des Bebau-
ungsplans wurde im
beschleunigten Verfahren nach
§ 13a BauGB aufgestellt. Der Sat-
zungsbeschluss wird hiermit be-
kannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt
o.g. 2. Änderung des Bebauungs-
plans in Kraft.
Jedermann kann die 2. Änderung
des Bebauungsplans mit der Be-
gründung im Stadtplanungsamt,
Sachgebiet Beratung, im Technischen
Rathaus, Annaberger Straße 89, wäh-
rend der Zeiten Montag bis Freitag
von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und zu-
sätzlich Donnerstag von
14.00 Uhr bis 18.00 Uhr kostenlos
einsehen und über den Inhalt Aus-
kunft verlangen.
Bekanntmachungsanordnung:
Gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB
werden 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 bis 3 BauGB beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,
eine unter Berücksichtigung des §
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das

Verhältnis des Bebauungsplans und
des Flächennutzungsplans und
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs
und gemäß § 215 Abs. 1 Satz 2
i.V.m. Satz 1 BauGB werden nach
§ 214a Abs. 2a BauGB beachtliche
Fehler
unbeachtlich, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans
oder der Satzung schriftlich gegen-
über der Gemeinde unter Darlegung
des die Verletzung begründenden
Sachverhalts geltend gemacht wor-
den sind.
Gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächs-
GemO gelten Satzungen, die unter
Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der SächsGemO
zu Stande gekommen sind, ein Jahr
nach ihrer Bekanntmachung als
von Anfang an gültig zu Stande ge-
kommen.
Dies gilt nicht, wenn
die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,
Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzungen, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,
die Oberbürgermeisterin dem Be-
schluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat, 

vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat 
oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschriften gegenüber
der Gemeinde 
unter Bezeichnung des Sachverhal-
tes, der die Verletzung begründen
soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern
3 oder 4 geltend gemacht worden,
so kann auch nach Ablauf der im §
4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ge-
nannten Frist jedermann diese Ver-
letzung geltend machen.
Ein Entschädigungsberechtigter
kann Entschädigung verlangen,
wenn durch diesen Bebauungsplan
einer der in den §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten ist. Es han-
delt sich dabei um Entschädigung
für Aufwendungen im berechtigten
Vertrauen auf den Bestand eines
rechtsverbindlichen Bebauungs-
plans in Vorbereitung auf die Ver-
wirklichung von
Nutzungsmöglichkeiten aus diesem
Plan gemäß § 39, um Entschädi-
gung in Geld oder durch Über-
nahme für Vermögensnachteile
durch bestimmte Festsetzungen
gemäß § 40, um Entschädigung bei

der Begründung von Geh-, Fahr-
und Leitungsrechten und bei der
Festsetzung von Pflanzbindungen
gemäß § 41 und Entschädigung bei
der Änderung oder Aufhebung einer
bisher zulässigen Nutzung gemäß §
42 BauGB. Die Fälligkeit eines sol-
chen Anspruchs kann durch schrift-
lichen Antrag bei der Gemeinde
herbeigeführt werden. Ein Entschä-
digungsanspruch erlischt, wenn

nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahrs, in
dem die Vermögensnachteile einge-
treten sind, die Fälligkeit des An-
spruchs herbeigeführt wird.

Chemnitz, den 10.06.2014

gez. i.V. Brehm
Barbara Ludwig //
Oberbürgermeisterin

Öffentliche Bekanntmachung – Satzungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 93/16
Wohnungsbaustandort Chemnitz/Niederrabenstein „An der Riedstraße“

Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 2
Baugesetzbuch wird bekannt ge-
macht, dass der Planungs-, Bau-
und Umweltausschuss in seiner
Sitzung am 03.06.2014 Folgendes
beschlossen hat:
1. Der Einleitung des Verfahrens
zur 1. Teilaufhebung des Bebau-
ungsplanes Nr. 01/08 „An der Aue“
für das Teilgebiet gemäß Planzeich-
nung wird zugestimmt.
Der räumliche Geltungsbereich um-
fasst folgende Flurstücke:
Flurstück alt / Flurstück neu / Gemarkung
/ Im Geltungsbereich der 1. Teilaufhe-
bung befindlich

1730/4 / 1730/7 / Chemnitz / teilweise
1734/3 / 1734/3 / Chemnitz / teilweise
1761/7 / 1761/10 / Chemnitz / teilweise
2. Die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit soll im Rahmen einer
zweiwöchigen Auslegung der Plan-
unterlagen erfolgen. 
Der Termin der öffentlichen Ausle-
gung wird zu einem späteren Zeit-
punkt im Amtsblatt der Stadt
Chemnitz bekannt gemacht.

Chemnitz, den 05.06.2014

gez. Börries Butenop //
Amtsleiter Stadtplanungsamt

Öffentliche Bekanntmachung – Aufstel-
lungsbeschluss zur 1. Teilaufhebung des
Bebauungsplanes Nr. 01/08 „An der Aue“
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Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 2
Baugesetzbuch wird bekannt ge-
macht, dass der Planungs-, Bau-
und Umweltausschuss in seiner
Sitzung am 03.06.2014 Folgendes
beschlossen hat:

1. In den Gemarkungen Chemnitz
und Kappel im Bereich nördlich der
Trasse der DB AG, zwischen der
Kappler Drehe, der Martha-Schrag-
Straße und der Goethestraße soll
der Bebauungsplan Nr. 14/06 Ge-
werbegebiet Goethestraße aufge-
stellt werden.
Als Planungsziele werden definiert: 
Sicherstellung einer geordneten
städtebaulichen Entwicklung auf
den Bahnflächen, die zukünftig von
Bahnbetriebszwecken freigestellt

werden und damit wieder in die
Planungshoheit der Stadt Chemnitz
zurückfallen,
Festsetzung eines Gewerbegebietes
gem. § 8 BauNVO mit Nutzungsein-
schränkungen zu Lagerplätzen
unter freiem Himmel, Autohandel
und großflächigen ebenerdigen An-
lagen zur Gewinnung regenerativer
Energien,
Regelungen zu Art und Maß der
baulichen Nutzung und zu den
überbaubaren Grundstücksflächen,
Anwendung und Umsetzung des
Einzelhandels- und Zentrenkonzep-
tes.
2. Der räumliche Geltungsbereich
des Plangebietes wird durch die
Planzeichnung bestimmt. Im Gel-
tungsbereich liegen die Flurstücke

2120/16 (teilweise) der Gemar-
kung Chemnitz und 179/16 (teil-
weise) der Gemarkung Kappel. Die
Abgrenzung ist in der Planzeich-
nung dargestellt. Der Geltungsbe-
reich umfasst rd. 3,92 ha. 
3. Die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1
BauGB erfolgt durch eine zweiwö-
chige Auslegung der Planungsun-
terlagen. 
Der Termin der öffentlichen Ausle-
gung wird zu einem späteren Zeit-
punkt im Amtsblatt der Stadt
Chemnitz bekannt gemacht.

Chemnitz, den 05.06.2014

gez. Börries Butenop //
Amtsleiter Stadtplanungsamt

Öffentliche Bekanntmachung – Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan Nr. 14/06 Gewerbegebiet Goethestraße
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BEKANNTMACHUNGSTEXT 66/14/057

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten des
Auftraggebers (Vergabestelle): Stadt
Chemnitz, Tiefbauamt, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.:
0371 488 6601, Fax: 488 6699,
Email: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de
b) Gewältes Vergabeverfahren: Öffent-
liche Ausschreibung nach VOB/A
d) Art des Auftrags: Bauauftrag
e) Ort der Ausführung: Stadt Chemnitz,
Mühlenstraße, 09111 Chemnitz
Sonstige Angaben zum Ort der Ausfüh-
rung: zwischen Hermannstraße und
Elisenstraße
f) Art und Umfang der Leistung:
475 m² Asphaltaufbruch 
245 m³ Erd- und Aufbrucharbeiten 
360 m² Schottertragschicht 
145 m² Asphaltoberbau 
220 m Natursteinborde 
440 m² Deckschicht ohne Bindemittel 
125 m³ Vegetationstragschicht 
6 St Straßenabläufe
Zuschlagskriterien: Sollten sich die an-
gebotenen Leistungen nach Art und Um-
fang nicht unterscheiden, wird das ein-
zige Zuschlagskriterium der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über Pla-
nungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein
Vergabe der Lose an verschiedene Bie-
ter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages:
Ausführungsfrist für den Gesamtauf-

trag: 66/14/057: Beginn: 15.09.2014,
Ende: 24.10.2014
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 VOB/A
2009: Zulässigkeit von Nebenangebo-
ten: Nebenangebote sind zugelassen.
Pauschalangebote werden ausge-
schlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Frau Irmscher,
Zimmer 018, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.: 0371 488
3080, Fax: 488 3096, Email: submis-
sionsstelle@stadt-chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen: Ver-
vielfältigungskosten Gesamtmaßnah-
me: 66/14/057: 13,00 EUR
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzahlung
bei Abholung möglich. Der Versand er-
folgt nach Vorlage der Kopie des Zah-
lungsbeleges (keine Schecks). 
Anforderung der Vergabeunterlagen
bis: 26.06.2014 
Verspätet eingehende Anforderungen
werden nicht berücksichtigt. 
Abholung/Versand ab: 03.07.2014 
Anschrift: Stadt Chemnitz, Submissi-
onsstelle, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz 
Öffnungszeiten: Mo 8.30-12.00 Uhr
und 13.30-15.30 Uhr, Di-Mi 13.00-
15.30 Uhr, Do 13.30-18.00 Uhr, Fr
geschlossen 
Die Anforderung der Ausschreibung
auf Datenträger, Datenart 83 nach
GAEB ist möglich. Verwendung GAEB-

Schnittstelle Ausgabe 2000. Das ein-
gezahlte Entgelt wird nicht erstattet.
Zahlungsempfänger: Stadt Chemnitz,
Kassen- und Steueramt, Kreditinstitut:
Sparkasse Chemnitz, IBAN:
DE24870500003501007506, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungszweck:
40.01222.1, 66/14/057
n) Frist für den Eingang der Angebote:
23.07.2014, 10.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift, an
die die Angebote schriftlich zu richten
sind: Stadt Chemnitz, Submissions-
stelle, Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz, Tel.: 0371 488 3080, Fax:
488 3096, Email: submissions-
stelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote ver-
fasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhrzeit
und Ort des Eröffnungstermins sowie
Angabe, welche Personen bei der Er-
öffnung der Angebote anwesend sein
dürfen Stadt Chemnitz, Submissions-
stelle, Zimmer 016, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz
Datum und Uhrzeit der Eröffnung der
Angebote: Bei Gesamtvergabe Los
66/14/057: 23.07.2014, 10.00 Uhr;
Personen, die bei der Eröffnung anwe-
send sein dürfen: Bieter und ihre Be-
vollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten: Ab einer
Auftragssumme von 250.000,00 €
ohne Umsatzsteuer Bürgschaft für Ver-
tragserfüllung in Höhe von 5 % der
Auftragssumme und Bürgschaft für
Mängelansprüche in Höhe von 3 % der
Auftragssumme einschließlich erteilter

Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Verga-
beunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemeinschaft:
Gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise: Präqualifizierte
Unternehmen führen den Nachweis
der Eignung durch den Eintrag in die
Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen (Präqualifi-
kationsverzeichnis). Bei Einsatz von
Nachunternehmen ist auf gesondertes
Verlangen nachzuweisen, dass die vor-
gesehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung für
die Präqualifikation erfüllen. Nicht
präqualifizierte Unternehmen haben
zum Nachweis der Eignung mit dem
Angebot das Formblatt „Eigenerklä-
rung zur Eignung für nicht präqualifi-
zierte Unternehmen“ mit folgendem
Inhalt vorzulegen. Angaben/Erklärun-
gen über den Umsatz des Unterneh-
mens in den letzten 3 Geschäftsjahren
für vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare Leistun-
gen, das Vorhandensein der erforderli-
chen Arbeitskräfte, die Eintragung in
das Berufsregister, Insolvenzverfahren
bzw. Liquidation, das Nichtvorhanden-
sein schwerer Verfehlungen, die Zah-
lung von Steuern und Abgaben, die
Zahlung von Beiträgen zur gesetzli-
chen Sozialversicherung, die Erklärung
über die Einhaltung des gesetzlichen
Mindestlohns. Bei Einsatz von Nach-

unternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen auch
für die vorgesehenen Nachunterneh-
men abzugeben, es sei denn die Nach-
unterneh-men sind präqualifiziert. In
diesem Fall reicht die Angabe der
Nummer, unter der die Nachunterneh-
men in der Liste des Vereins für die
Präqualifikation von Bauunternehmen
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt
werden. Gelangt das Angebot in die
engere Wahl, sind die Eigenerklärun-
gen (ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen durch
Vorlage folgender Bescheinigungen zu-
ständiger Stellen zu bestätigen: Auf-
gliederung der Arbeitskräfte nach
Lohngruppen für die letzten 3 Ge-
schäftsjahre mit gesondert ausgewie-
senem technischen Leitungspersonal,
Gewerbeanmeldung, Handelsregister-
auszug, Eintragung in die Handwerks-
rolle oder bei der Industrie- und
Handelskammer, Unbedenklichkeits-
bescheinigung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach § 48 b
EStG, Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der zuständigen Berufsgenossen-
schaft. Sofern es in dem Gewerk einen
gesetzlichen Mindestlohn gibt, dann
erfolgt bei dessen Nichteinhaltung der
Ausschluss des Angebotes.
v) Zuschlagsfrist: 22.08.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen Verga-
bebestimmungen: Allg. Fach-/Rechts-
aufsicht: Landesdirektion Sachsen,
Altchemnitzer Straße 41, 09120
Chemnitz, Tel.: 0371 5320, Fax:
5321303

Ausschreibung
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Auf der Grundlage des § 3 Absatz
1 Sächsisches Polizeigesetz
(SächsPolG) in Verbindung mit §
35 Satz 2 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) in der jeweils gel-
tenden Fassung ergeht folgende
Allgemeinverfügung:

Der Abverkauf und das Mitführen
von Getränken in Glasflaschen/Glä-
sern sind in den in Ziffer 2 genann-
ten Zeiträumen und in dem unter
Ziffer 3 genannten Bereich verbo-
ten. Ausgenommen von diesem Ver-
bot ist der Ausschank von
Getränken zum sofortigen Verzehr
innerhalb von geschlossenen Räu-
men und innerhalb der genehmig-
ten Außengastronomieflächen der
Gaststätten im benannten Bereich. 
Das Verbot gilt in dem unter Ziffer
3 genannten Bereich für:
- Freitag, den 29.08.2014 in der
Zeit von 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr;
- Samstag, den 30.08.2014 in der
Zeit von 10:00 Uhr bis Sonntag,
den 31.08.2014 01:00 Uhr ;
- Sonntag, den 31.08.2014 in der
Zeit von 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr.
Das Verbot gilt in dem wie folgt um-
grenzten Bereich der Innenstadt
(an der Nordgrenze beginnend im
Uhrzeigersinn): Brückenstraße,
Bahnhofstraße bis Bahnhofstraße
62, Markt, Innere Klosterstraße,
Theaterstraße.
Das Verbot erstreckt sich im Gel-

tungsbereich der Straßen jeweils
auf beide Straßenseiten ein-
schließlich der Gehwege. Im Be-
reich der Bahnhofstraße ist nur die
zentrumszugewandte Straßenseite
einschließlich des Fußweges und
der Haltestellenbereiche im Gel-
tungsbereich. Der räumliche Gel-
tungsbereich ist der beigefügten
Karte zu entnehmen. Die Karte ist
Bestandteil der Allgemeinverfü-
gung.
Aus Gründen des öffentlichen Inte-
resses wird die sofortige Vollzie-
hung der Ziffern 1 bis 3 dieser
Allgemeinverfügung angeordnet.
Dies hat zur Folge, dass ein einge-
legter Rechtsbehelf keine aufschie-
bende Wirkung hat.
Für den Fall des Abverkaufes von
Getränken in Glasbehältern entge-
gen Ziffer 1 wird die zwangsweise
Verhinderung dieser Abgabe ange-
droht. 
Für den Fall des Mitführens von Ge-
tränken in Glasflaschen/Gläsern
entgegen der Festlegungen in Ziffer
1 innerhalb des zeitlichen und
räumlichen Geltungsbereiches wird
das Zwangsmittel des unmittelba-
ren Zwanges in Form der Weg-
nahme der mitgeführten
Glasflaschen/Gläser angedroht.
Ausnahmen vom unter Ziffer 1 ge-
nannten Verbot für zwingend not-
wendige Anlieferungen durch
Lieferanten und für die häusliche

Verwendung durch Anwohner kön-
nen auf vorherigen Antrag gewährt
werden.  Die Allgemeinverfügung
tritt nach Ablauf von zwei Wochen
nach der Veröffentlichung im
Chemnitzer Amtsblatt in Kraft. 

Begründung:
Die Begründung dieser Allgemein-
verfügung kann in der Stadt Chem-
nitz, Ordnungsamt, Düsseldorfer
Platz 1 in 09111 Chemnitz wäh-
rend der allgemeinen Geschäftszei-
ten ( Montag, und Freitag 08:30
Uhr – 12:00 Uhr, Dienstag und
Donnerstag 08:30 Uhr – 18:00
Uhr), Zimmer 3.065, 3.066 und
3.067 eingesehen werden (§ 41
Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 VwVfG
i.V.m. § 10 Abs. 2 Ziffer 4
SächsVwVfZG).
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung
kann innerhalb eines Monates nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei der
Stadt Chemnitz, Markt 1 in 09111
Chemnitz oder bei jeder anderen
Dienststelle oder Bürgerservice-
stelle der Stadt Chemnitz schrift-
lich oder zur Niederschrift
einzulegen.
Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Allgemeinverfü-
gung wird hiermit gemäß § 41 Ab-
satz 3 VwVfG und §§ 4 und 10 Abs.
2  Sächsisches Verwaltungsverfah-

rens- und Verwaltungszustellungs-
gesetz (SächsVwVfZG) in der der-
zeit geltenden Fassung öffentlich
bekannt gemacht und gilt nach Ab-
lauf von zwei Wochen nach der Ver-
öffentlichung im Chemnitzer

Amtsblatt als bekannt gegeben.

Chemnitz, den 06.06.2014

gez. Miko Runkel //
Bürgermeister 

Allgemeinverfügung zum Verbot des Abverkaufes und Mitführens von Getränken in Glasflaschen/Gläsern
anlässlich des Chemnitzer Stadtfestes 2014

Räumlicher Geltungsbereich

Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 2
Baugesetzbuch wird bekannt ge-
macht, dass der Planungs-, Bau-
und Umweltausschuss in seiner
Sitzung am 03.06.2014 Folgendes
beschlossen hat:
1. Der Einleitung des Verfahrens
zur 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 01/08 „An der Aue“ für das
Teilgebiet gemäß Planzeichnung
wird zugestimmt.
Die wesentlichen Ziele der Planän-
derung sind:
Festsetzungen und Hinweise zum
Hochwasserschutz unter Berück-
sichtigung der aktuellen Erkennt-
nisse aus dem Hochwasser Juni
2013.
Verschiebung der in Verlängerung
Deubners Weg zwischen Aue und
Uferpromenade festgesetzten öf-
fentlichen Verkehrsfläche mit der
besonderen Zweckbestimmung
Fußgängerbereich (zukünftig Fuß-
gängerzone) aus dem Stellplatzbe-
reich heraus in nördliche Richtung.
Grundsätzliche Beibehaltung und
geringfügige Anpassung der vorhan-
denen privaten Stellplatzanlage der
Liegenschaft Aue 23-27.

Verschiebung der südöstlichen
Baugrenze des Baufeldes MI2 um
8,50 m in nördliche Richtung und
Ersatz dieser Baugrenze durch eine
Baulinie zur Sicherung der Raum-
kante.
Reduzierung der Breite der bislang
festgesetzten öffentlichen Verkehrs-
fläche mit der besonderen Zweck-
bestimmung Fußgängerbereich
(zukünftig Fußgängerzone) entlang
der Ostseite der Baugebiete MI1
und MI2 von bislang 10 m auf neu
8 m. Die Veränderung erfolgt zu-
gunsten der öffentlichen Grünflä-
che. Beibehaltung der östlichen
Baugrenze der Baugebiete MI1 und
MI2.
Prüfung, ob die Breite der öffentli-
chen Verkehrsfläche mit der beson-
deren Zweckbestimmung
Fußgängerbereich (zukünftig Fuß-
gängerzone) nördlich von Baufeld
MI1 zugunsten einer öffentlichen
Grünfläche für die Uferprofilierung
und Gestaltung des Gewässerrand-
streifens zu reduzieren ist. Beibe-
haltung der nördlichen Baulinie des
Baufeldes MI1.
Prüfung der Festsetzung der zuläs-

sigen Traufhöhe im Baufeld MI2
auf mindestens 9 m und maximal
15 m analog der gültigen Festset-
zung im Baufeld MI1.
Prüfung des Erfordernisses von wei-
teren Festsetzungen zum Immissi-
onsschutz.

2. Die 1. Änderung des Bebauungs-
planes soll im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13a BauGB i. V. m.
§ 13 Abs. 2 und 3 BauGB erfolgen. 
Dementsprechend wird von der
frühzeitigen Unterrichtung und
Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB
und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen.
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird
von der Umweltprüfung nach § 2
Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbe-
richt nach § 2a BauGB, von der An-
gabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2
BauGB, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind,
sowie von der zusammenfassenden
Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3
und § 10 Abs. 4 BauGB abgese-
hen.
Die Öffentlichkeit kann sich über
die allgemeinen Ziele und Zwecke
sowie die wesentlichen Auswirkun-

gen der Planung im Technischen
Rathaus, Stadtplanungsamt, Zim-
mer 444 unterrichten.
Von der Öffentlichkeit können
schriftliche Stellungnahmen zum
Bebauungsplan im Stadtplanungs-
amt oder mündlich zur Nieder-
schrift im Zimmer 444 innerhalb

von 2 Wochen nach Bekanntgabe
im Amtsblatt der Stadt Chemnitz
abgegeben werden.

Chemnitz, den 05.06.2014

gez. Börries Butenop //
Amtsleiter Stadtplanungsamt

Öffentliche Bekanntmachung – Aufstellungsbeschluss zur 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 01/08 „An der Aue“
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Amtliche Bekanntmachung

Die Landesdirektion Sachsen gibt
bekannt, dass die „eins energie in
sachsen GmbH & Co. KG“ einen
Antrag auf Erteilung einer Leitungs-
und Anlagenrechtsbescheinigung
gemäß § 9 Abs. 4 des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes (GBBerG)
vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2182, 2192), das zuletzt durch
Artikel 41 des Gesetzes vom 
17. Dezember 2008 (BGBl. I S.
2586, 2706) geändert worden ist,
gestellt hat.
Der Antrag (Az.: C32-3043/
10/158) betrifft die vorhandenen
Gasdruckleitungen PN1 d63, PN1
d32 einschließlich Schutzstreifen.
Die von den Anlagen betroffenen
Grundstückseigentümer der 
Stadt Chemnitz (Gemarkung Röhrs-
dorf – Flurstücke 1056/1; 1061/2)
können den eingereichten Antrag
sowie die beigefügten Unterlagen in
der Zeit 
von Montag, den 30. Juni 2014 bis
einschließlich Montag, den 28. Juli
2014
in der Landesdirektion Sachsen,
Dienststelle Chemnitz, Altchemnit-
zer Str. 41, 09120 Chemnitz, Zim-
mer 230 (montags bis donnerstags
von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr und
von 12:30 Uhr bis 15:00 Uhr, frei-
tags von 08:30 Uhr bis 11:30 Uhr)
einsehen.
Die Landesdirektion Sachsen erteilt
die Leitungs- und Anlagenrechtsbe-
scheinigungen nach Ablauf der ge-
setzlich festgelegten Frist gemäß §
9 Abs. 4 GBBerG in Verbindung mit
§ 7 Abs. 4 und 5 der Verordnung
zur Durchführung des Grundbuch-
bereinigungsgesetzes und anderer
Vorschriften auf dem Gebiet des
Sachenrechts (Sachenrechts-
Durchführungsverordnung – Sa-
chenR-DV) vom 20. Dezember
1994 (BGBl. I S. 3900).

Hinweis zur Einlegung von Wider-
sprüchen
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG
ist von Gesetzes wegen eine be-
schränkte persönliche Dienstbarkeit
für alle am 2. Oktober 1990 beste-
henden Energiefortleitungen ein-
schließlich aller dazugehörigen Anla-
gen und Anlagen der Wasserversor-
gung und -entsorgung entstanden. 
Die durch Gesetz entstandene
Dienstbarkeit dokumentiert ledig-
lich den Stand vom 3. Oktober
1990. Alle danach eingetretenen
Veränderungen müssen durch
einen zivilrechtlichen Vertrag zwi-
schen den Versorgungsunterneh-
men und dem Grundstückseigen-
tümer geklärt werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz
bereits entstanden ist, kann ein Wi-
derspruch nicht damit begründet
werden, dass kein Einverständnis
mit der Belastung des Grundstücks
besteht.
Ein zulässiger Widerspruch kann
nur darauf gerichtet sein, dass die
im Antrag dargestellte Leitungsfüh-
rung nicht zutreffend ist.  Dies be-
deutet, dass ein Widerspruch sich
nur dagegen richten kann, dass das
Grundstück gar nicht von der Lei-
tung oder in anderer Weise, als dar-
gestellt, betroffen ist. Wir möchten
Sie daher bitten, nur in begründe-
ten Fällen von Ihrem Widerspruchs-
recht Gebrauch zu machen. 
Der Widerspruch kann bei der Lan-
desdirektion Sachsen unter der vor-
bezeichneten Adresse bis zum
Ende der Auslegungsfrist erhoben
werden. Entsprechende Formulare
liegen im Auslegungszimmer (Zim-
mer 230) bereit.

Chemnitz, den 3. Juni 2014
Landesdirektion Sachsen
gez. Andrea Sippel //
Referatsleiterin Planfeststellung

Bekanntmachung der Landesdirektion Sachsen

über einen Antrag auf Erteilung einer 
Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung
Gemarkung Röhrsdorf vom 3. Juni 2014
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Ausschreibung
BEKANNTMACHUNGSTEXT 66/14/061

a) Name, Anschrift, Kontaktdaten des
Auftraggebers (Vergabestelle): Stadt
Chemnitz, Tiefbauamt, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.-Nr.:
(0371) 488 6601, Fax: 488 6699,
Email: tiefbauamt@stadt-chemnitz.de
b) Gewältes Vergabeverfahren: Öffent-
liche Ausschreibung nach VOB/A
d) Art des Auftrags: Bauauftrag
e) Ort der Ausführung: Stadt Chemnitz,
09114 Chemnitz. Sonstige Angaben
zum Ort der Ausführung: von Heiners-
dorfer Straße is Untere Hauptstraße
Wittgensdorf
f) Art und Umfang der Leistung:
Radweg 
- 12.500 m² Baugelände abräumen

(Busch-, Hecken- und Baumbestand)
- 440 m³ Boden lösen und entfernen 
- 2.000 m³ Boden liefern und ein-

bauen 
- 5.060 m² Rasenfläche herstellen 
- 1.700 m³ Gleisschotter aufnehmen

und entsorgen 
- 1.300 m³ Frostschutzschicht her-

stellen 
- 1.900 m² Asphaltdeckschicht ein-

bauen 
- 2.600 m² Pflasterdecke aus Beton-

steinen herstellen 
- 2.030 m Bordsteine aus Beton setzen 
- 140 m Stahlgeländer liefern und

einbauen 
Brücke Ablaufgraben 
- 81 m³ Baugrube herstellen 
- 34 m² Mauerwerksinstandsetzung 
- 110 m² Korrosionsschutzarbeiten 
- 34 m³ Stahlbetonarbeiten 
- 55 m² Abdichtung 
- 55 m² Gussasphalt 
- 40 m² Setzpack/Raupflaster 
- 37 m Stahlgeländer 
Brücke Wittgensdorfer Bach 

- 67 m³ Baugrube herstellen 
- 66 m² Mauerwerksinstandsetzung 
- 92 m² Korrossionsschutzarbeiten 
- 34 m³ Stahlbetonarbeiten 
- 48 m² Abdichtung 
- 48 m² Gussasphalt 
- 60 m² Setzpack/Raupflaster 
- 43 m Stahlgeländer
Zuschlagskriterien: Sollten sich die an-
gebotenen Leistungen nach Art und
Umfang nicht unterscheiden, wird das
einzige Zuschlagskriterium der Preis
sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über Pla-
nungsleistungen: nein
h) Art und Umfang der einzelnen Lose:
Aufteilung in mehrere Lose: nein. Ver-
gabe der Lose an verschiedene Bieter:
nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages: Ausführungsfrist für
den Gesamtauftrag: /66/14/061: Be-
ginn: 15.09.2014, Ende: 15.12.
2015;
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 VOB/A
2009: Zulässigkeit von Nebenangebo-
ten: Nebenangebote sind nicht zuge-
lassen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Frau Chavane, Zim-
mer 018, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371)
488 3081, Fax: 488 3096, Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen: Ver-
vielfältigungskosten: Gesamtmaß-
nahme: /66/14/061: 28,00 EUR;
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg,
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzahlung
bei Abholung möglich.  Der Versand er-
folgt nach Vorlage der Kopie des Zah-

lungsbeleges (keine Schecks).  Anfor-
derung der Vergabeunterlagen bis:
26.06.2014. Verspätet eingehende
Anforderungen werden nicht berück-
sichtigt. Abholung/Versand ab:
03.07.2014. Anschrift: Stadt Chem-
nitz, Submissionsstelle, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz. Öff-
nungszeiten: Mo 8.30-12.00 Uhr und
13.30-15.30 Uhr, Di-Mi 13.00-15.30
Uhr, Do 13.30-18.00 Uhr, Fr ge-
schlossen. Die Anforderung der Aus-
schreibung auf Datenträger, Datenart
83 nach GAEB ist möglich. Verwen-
dung GAEB-Schnittstelle Ausgabe
2000. Das eingezahlte Entgelt wird
nicht erstattet. Zahlungsempfänger:
Stadt Chemnitz, Kassen- und Steuer-
amt, Kreditinstitut: Sparkasse Chem-
nitz, 
IBAN: DE24870500003501007506
BIC: CHEKDE81XXX
Verwendungszweck: 40.01222.1,
66/14/061
n) Frist für den Eingang der Angebote:
Frist für den Eingang der Angebote
24.07.2014, 10.30 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift, an
die die Angebote schriftlich zu richten
sind: Stadt Chemnitz, Submissions-
stelle, Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371) 488 3081,
Fax: 488 3096 Email: 
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote ver-
fasst sein müssen: deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhrzeit
und Ort des Eröffnungstermins sowie
Angabe, welche Personen bei der Er-
öffnung der Angebote anwesend sein
dürfen. Stadt Chemnitz, Submissions-
stelle, Zimmer 016, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz. Datum
und Uhrzeit der Eröffnung der Ange-
bote: Bei Gesamtvergabe Los

/66/14/061: 24.07.2014, 10.30;
Personen, die bei der Eröffnung anwe-
send sein dürfen: Bieter und ihre Be-
vollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten: Ab einer
Auftragssumme von 250.000,00 €
ohne Umsatzsteuer, Bürgschaft für
Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der
Auftragssumme und Bürgschaft für
Mängelansprüche in Höhe von 3 %
der Auftragssumme einschließlich er-
teilter Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Verga-
beunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemeinschaft:
Gesamtschuldnerisch haftend mit be-
vollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise: Präqualifizierte
Unternehmen führen den Nachweis
der Eignung durch den Eintrag in die
Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen (Präqualifi-
kationsverzeichnis). Bei Einsatz von
Nachunternehmen ist auf gesondertes
Verlangen nachzuweisen, dass die vor-
gesehenen Nachunternehmer präqua-
lifiziert sind oder die Voraussetzung für
die Präqualifikation erfüllen. Nicht
präqualifizierte Unternehmen haben
zum Nachweis der Eignung mit dem
Angebot das Formblatt „Eigenerklä-
rung zur Eignung für nicht präqualifi-
zierte Unternehmen“ mit folgendem
Inhalt vorzulegen. Angaben /Erklärun-
gen über den Umsatz des Unterneh-
mens in den letzten 3 Geschäftsjahren
für vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare
Leistungen, das Vorhandensein der er-
forderlichen Arbeitskräfte, die Eintra-
gung in das Berufsregister,
Insolvenzverfahren bzw. Liquidation,
das Nichtvorhandensein schwerer Ver-

fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Beiträ-
gen zur gesetzlichen Sozialversiche-
rung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Mindest-
lohns. Bei Einsatz von Nachunterneh-
men sind auf gesondertes Verlangen
die Eigenerklärungen auch für die vor-
gesehenen Nachunternehmen abzuge-
ben, es sei denn die
Nachunternehmen sind präqualifiziert.
In diesem Fall reicht die Angabe der
Nummer, unter der die  Nachunter-
nehmen in der Liste des Vereins für die
Präqualifikation  von Bauunternehmen
(Präqualifikationsverzeichnis) geführt
werden.  Gelangt das Angebot in die
engere Wahl, sind die Eigenerklärun-
gen  (ggf. auch die der Nachunterneh-
men) auf gesondertes Verlangen  durch
Vorlage folgender Bescheinigungen zu-
ständiger Stellen zu  bestätigen: Auf-
gliederung der Arbeitskräfte nach
Lohngruppen für  die letzten 3 Ge-
schäftsjahre mit gesondert ausgewie-
senem  technischen Leitungspersonal,
Gewerbeanmeldung,  Handelsregister-
auszug, Eintragung in die Handwerks-
rolle oder bei  der Industrie- und
Handelskammer, Unbedenklichkeits-
bescheinigung  des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach § 48
b EStG,  Unbedenklichkeitsbescheini-
gung der zuständigen  Berufsgenos-
senschaft. Sofern es in dem Gewerk
einen gesetzlichen  Mindestlohn gibt,
dann erfolgt bei dessen Nichteinhal-
tung der  Ausschluss des Angebotes.
v) Zuschlagsfrist:  29.08.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen Verga-
bebestimmungen:  Allg. Fach-/Rechts-
aufsicht: Landesdirektion Sachsen,
Altchemnitzer Straße 41, 09120
Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371) 5320,  Fax:
5321303
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BEKANNTMACHUNG 10/18/14/003
Umsetzung Digitalen Stadtgrundkarte

Abschnitt I:) Öffentlicher Auftragge-
ber
I.1) Name, Adressen und Kontakt-
stellen: Stadt Chemnitz, Hauptamt,
Abt. Zentrale Dienste, Markt 1,
09111 Chemnitz, Deutschland
Weitere Auskünfte erteilen: siehe An-
hang A.I
Ausschreibungs- und ergänzende
Unterlagen (einschließlich Unterla-
gen für den wettbewerblichen Dialog
und ein dynamisches Beschaffungs-
system) verschicken: siehe Anhang
A.II
Angebote oder Teilnahmeanträge
sind zu richten an: siehe Anhang
A.III
I.2) Art des öffentlichen Auftragge-
bers: Regional- oder Lokalbehörde
I.3) Haupttätigkeiten: Allgemeine öf-
fentliche Verwaltung
I.4) Auftragsvergabe im Auftrag an-
derer öffentlicher Auftraggeber: nein
Abschnitt II:) Auftragsgegenstand
II.1.1) Bezeichnung des Auftrages
durch den Auftraggeber: Umsetzung
einer ALKIS-konformen Führung der
Digitalen Stadtgrundkarte der Stadt
Chemnitz
II.1.2) Art des Auftrags: Dienstleis-
tung: Dienstleistungskategorie: 7,
Hauptort der Ausführung, Lieferung
oder Dienstleistungserbringung:
09111 Chemnitz
II.1.3) Angaben zum öffentlichen
Auftrag, zur Rahmenvereinbarung
oder zum dynamischen Beschaf-
fungssystem (DBS): Die Bekanntma-
chung betrifft einen öffentlichen
Auftrag
II.1.5) Beschreibung des Auftrags
oder Beschaffungsvorhabens:
1.Rahmenbedingungen 1.1 Freistaat
Sachsen Der Freistaat Sachsen stellt
derzeit das Verfahren zur Führung
des Liegenschaftskatasters auf das
Amtliche Liegenschaftskatasterinfor-
mationssystem (ALKIS®) um.  In der
kreisfreien Stadt Chemnitz ist die
Systemumstellung in der 14. bis 20.
KW 2015 geplant. • Die zur Einfüh-
rung von ALKIS notwendige Model-
lierung der Geoinformationen des
amtlichen Vermessungswesens er-
folgt auf der Basis der Dokumenta-
tion GeoInfoDok Version 6, die
ebenso die Grundlage für die Füh-
rung der Digitalen Stadtgrundkarte
Chemnitz (DSGKC) nach der Einfüh-
rung von ALKIS bildet. • Mit der Ein-
führung von ALKIS wird das
amtliche Lagereferenzsystem auf das
Bezugssystem European Terrestrial
Reference System 1989 (ETRS89)
und das Koordinatensystem Univer-
sal Transverse Mercator (UTM) um-
gestellt. • Der Datenaustausch
erfolgt grundsätzlich über die Norm-
basierte Austauschschnittstelle
(NAS). • Mit der Nutzerbezogenen
Bestandsdatenaktualisierung (NBA)
werden dem Nutzer Änderungen zu
den abgegebenen Bestandsdaten zur
Verfügung gestellt.  1.2 kreisfreie
Stadt Chemnitz • Das Städtische
Vermessungsamt Chemnitz ist für
die Führung der Daten des Liegen-
schaftskatasters, die Führung der di-
gitalen Stadtgrundkarte (DSGK) der
kreisfreien Stadt Chemnitz und die
Bereitstellung von Informationen aus
diesen Datenbeständen zuständig. •
Die topographischen Inhalte der

DSGK bilden gemeinsam mit den
katasterrelevanten Inhalten der Au-
tomatisierten Liegenschaftskarte
(ALK) die Geobasisdaten für das
Geografische Informationssystem
(GIS) der Stadt Chemnitz. • Die
Daten der ALK/DSGK bilden einen
gemeinsamen Datenbestand in einer
GIS-Fachanwendung. Mit der Ein-
führung von ALKIS werden die
Daten der ALK und der DSGK ge-
trennt in verschiedenen Systemen
geführt.  • Die Stadt Chemnitz plant
die Einführung einer einheitlichen
GIS-Plattform zur Führung sämtli-
cher Geodaten. Als neue einheitliche
GIS-Plattform wurden die Systeme
der Firma Esri Inc. bestimmt. • Die
Daten der DSGK werden für die an-
zuschaffende GIS-Fachanwendung
DSGKC im Format NAS im amtli-
chen Lagereferenzsystem
ETRS89/UTM, Zone 33 bereitge-
stellt. 2. Kurzbeschreibung GIS-
Fachanwendung DSGKC •
Übernahme der Daten der DSGK
einschließlich der Punktdaten der
nichtamtlichen, gemessenen Soll-
punkte der Objektarten Gebäude-
punkt und topographischer Punkt als
NAS-Ersteinrichtungsauftrag  • Da-
tenhaltungskomponente (DSGKC-
DHK) muss die Oracle-Version 11.2
Standard Edition unterstützen und
eine Datenhaltung der ALKIS-Daten
als Sekundärdaten gewährleisten.
Die Aktualisierung der ALKIS-Daten
in der DSGKC-DHK erfolgt nur über
das NBA-Verfahren mit ALKIS. •
Fortführung der Daten der DSGKC
mit den Ergebnissen der Fortführung
in AL-KIS erfolgt auf Grundlage pro-
jektbezogener Homogenisierungspa-
rameter aus ALKIS, die als
XML-Datei bereitgestellt werden. Für
die inhaltlichen und topologischen
Anpassungen sind auf Grundlage
weiterer projektbezogener Ände-
rungsinformationen aus der ALKIS-
EQK (NAS-Bestandsdaten,
NAS-Fortführungsdaten) Funktiona-
litäten für die Visualisierung der
alten und neuen ALKIS-Datensitua-
tion, zur Verschneidung der ALKIS-
Änderungsdaten mit der DSGKC und
halbautomatische Mechanismen zur
Nachführung der DSGKC bereitzu-
stellen. • Gewährleistung der Homo-
genität (Lagekonformität) zwischen
den katasterrelevanten und den to-
pographischen Basisdaten durch die
zeitgleiche Aktualisierung der Daten
der DSGKC unter Verwendung pro-
jektbezogener Änderungsinformatio-
nen aus der ALKIS-EQK und
zeitgleicher Freigabe der Datenbe-
stände von ALKIS und DSGKC nach
der Fortführung • Fortführung der
Daten der DSGKC mit Daten aus In-
genieurvermessungen, stereoskopi-
sche Luftbildauswertungen und
Digitalisierung analoger Vorlagen -
betrifft ausschließlich topographi-
sche Daten, die nicht Bestandteile
von ALKIS sind. Eine file-orientierte
Datenhaltung bei der Aktualisierung
der DSGKC, vor allem bei Ergebnis-
sen der Luftbildauswertung und Di-
gitalisierung analoger Vorlagen, ist so
gering wie möglich zu halten. • Ein
System zur photogrammetrischen
Auswertung von Luftbildern ist in die
GIS-Fachanwendung zu integrieren.
• Standardfunktionen für Erfassung,
Fortführung und Modellierung raum-
bezogener Daten, für Verarbeitung

und Analyse und Ausgabe raumbe-
zogener Daten sind bereitzustellen.
Die topologischen Beziehungen der
Gebäude aus ALKIS mit den Gebäu-
deelementen der DSGKC sind zu 
gewährleisten. • Auskunftskompo-
nente: muss die Daten von ALKIS
und DSGKC als homogenen Daten-
bestand bereitstellen sowie die ge-
meinsame Präsentation und die
Bereitstellung von Replikationen
(Formate: NAS, DXF, TIFF, GeoTIFF
und Shapefile) und Präsentations-
ausgaben (A4 bis A0 mit voreinge-
stellter und frei wählbarer
Beschriftung) der Daten von ALKIS
und DSGKC gewährleisten. • Einord-
nung in die GIS-Basistechnologie
der Firma Esri Inc. als Grundlage der
GDI der Stadt ChemnitzII.1.6) Ge-
meinsames Vokabular für öffentliche
Aufträge (CPV): 38221000-0;
II.1.7) Auftrag fällt unter das Be-
schaffungsübereinkommen (GPA):
nein
II.1.8) Aufteilung in Lose: nein
II.1.9) Varianten/Alternativangebote
sind zulässig nein
II.2.1) Gesamtmenge bzw. -umfang:
siehe Punkte II.1.1 sowie II.1.5
II.2.2) Optionen: nein
II.2.3) Dieser Auftrag kann verlän-
gert werden: nein
II.3)   Beginn: nach Zuschlag,  Ab-
schluss: 15.04.2015
Abschnitt III) Rechtliche, wirtschaft-
liche, finanzielle und technische In-
formation
III.1) Bedingungen für den Auftrag
III.1.1) Geforderte Kautionen und
Sicherheiten: keine
III.1.2) Wesentliche Finanzierungs-
und Zahlungsbedingungen und/oder
Verweis auf die maßgeblichen Vor-
schriften: siehe Vergabeunterlagen
III.1.3) Rechtsform der Bieterge-
meinschaft, an die der Auftrag ver-
geben wird: gesamtschuldnerisch
haftend mit bevollmächtigten Vertre-
ter
III.1.4) Sonstige besondere Bedin-
gungen: nein
III.2) Teilnahmebedingungen
III.2.1) Persönliche Lage des Wirt-
schaftsteilnehmers sowie Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem
Berufs- oder Handelsregister - Anga-
ben und Formalitäten, die erforder-
lich sind, um die Einhaltung der
Auflagen zu überprüfen: Zum Nach-
weis der Eignung sind gem. § 6 EG
Absatz 4 mit dem Teilnahmeantrag
einzureichen: Eigenerklärung, dass -
keine Person, deren Verhalten dem
Unternehmen zuzurechnen ist,
rechtskräftig wegen der in § 6 EG
Abs. 4 aufgezählten Verstöße verur-
teilt ist. - über unser Vermögen nicht
das Insolvenzverfahren oder ein ver-
gleichbares gesetzliches Verfahren
eröffnet oder die Eröffnung beantragt
oder dieser Antrag mangels Masse
abgelehnt wurde. - nicht in Liquida-
tion befinden. - keine schweren Ver-
fehlungen begangen haben, die die
Zuverlässigkeit in Frage stellen. - wir
unseren Verpflichtungen zur Zahlung
von Steuern und Abgaben sowie der
Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-
sicherung ordnungsgemäß erfüllt
haben. Auf Verlangen des Auftragge-
bers werden wir diesbezügliche
Nachweise vorlegen. - im Verfahren
nicht vorsätzlich unzutreffende Er-
klärungen in Bezug auf die Fach-
kunde, Leistungsfähigkeit und

Zuverlässigkeit abgegeben haben.
Zum Nachweis der Leistungsfähig-
keit sind die im Anhang angeforder-
ten Konzepte und Nachweise in
Form einer Bewerbung einzureichen.
III.2.2) Wirtschaftliche und finan-
zielle Leistungsfähigkeit - Angaben
und Formalitäten, die erforderlich
sind, um die Einhaltung der Aufla-
gen zu überprüfen: Zum Nachweis
der Eignung sind mit dem Teilnah-
meantrag einzureichen: - Erklärung
Vertragstypen: "Im Falle eines Zu-
schlags akzeptieren wir als Vertrags-
typen den BVB-Überlassungsvertrag
II und als Pflegevertragsbasis den
EVB-IT Pflege S." - Erklärung zum
Unternehmen: Firmierung/Name,
Hauptsitz mit Anschrift, ggf. Nieder-
lassungen in Sachsen, Rechtsform,
ggf. Verbindung i.S.v. § 15 Aktienge-
setz (direkt oder analog) mit anderen
Unternehmen, web-Adresse, Bran-
che und Unternehmensgegenstand,
organisatorische Gliederung/Ge-
schäftsbereiche/Leistungsfelder,
Umsatz gesamt (Geben Sie den
durchschnittlichen jährlichen Um-
satz (in Euro) der in den letzten 3
Geschäftsjahren erbrachten ver-
gleichbaren Leistungen an.), Umsatz
ALKIS (Geben Sie den durchschnitt-
lichen jährlichen Umsatz (in Euro)
der letzten 3 Geschäftsjahre im Be-
reich ALKIS an.), Personal gesamt
(Nennen Sie die Zahl der in den letz-
ten 3 Geschäftsjahren durchschnitt-
lich legal Beschäftigten.), Personal
ALKIS (Nennen Sie die Zahl der in
den letzten 3 Geschäftsjahren
durchschnittlich legal Beschäftigten
im Bereich ALKIS.), Erfahrungen –
GIS-Entwicklung (Beschreiben Sie
Ihre Erfahrungen in der GIS-Ent-
wicklung auf max. 1 DIN A4 Seite.
Stellen Sie insbesondere dar, wie Sie
Offenheit für Erweiterungen und
eine möglichst hohe Releasestabili-
tät unter Beachtung des ISO-Stan-
dards erreichen. Gehen Sie ein auf
Qualitätskontrolle des Releases be-
zogen auf: die Standardsoftware, die
Standardsoftware unter Berücksich-
tigung der Anforderungen der Bun-
desländer, die Standardsoftware
unter Berücksichtigung der Anforde-
rungen der Bundesländer und des
Kunden), Betriebsstättenfinanzamt
und Steuernummer, ggf. Handelsre-
gister- Nr. mit Angabe des Register-
gerichts, Art und Weise der
Firmenpräsentation (Prospekt, per-
sönliche Vorstellung beim Kunden
u.a.), Vergleichbare Leistungen
(Nennen Sie die Anzahl ausgeführter
vergleichbarer Leistungen in den
letzten 3 Jahren.), Ansprechpartner
(Name, Funktion, Tel.- und Fax-Nr.,
E-Mail)
III.2.3) Technische Leistungsfähig-
keit - Angaben und Formalitäten,
die erforderlich sind, um die Einhal-
tung der Auflagen zu überprüfen:
Zum Nachweis der Eignung sind mit
dem Teilnahmeantrag einzureichen:
- Eigenerklärung Datenschutz und
Verschwiegenheit: "Wir verpflichten
uns, das Gesetz zum Schutz der in-
formationellen Selbstbestimmung
im Freistaat Sachsen (SächsDSG)
vom 25. August 2003 (GVBl. S.
330), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 8. Dezember 2008 (GVBl. S.
940) sowie alle sonstigen gesetzli-
chen und behördlichen Vorschriften
des Freistaates Sachsen und der

Stadt Chemnitz zum Datenschutz
und zur Geheimhaltung zu beachten.
Wir verpflichten uns, über alle wäh-
rend oder im Zusammenhang mit
dem abzuschließenden Vertrag be-
kannt werdenden Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse sowie sonstige
geschäftlichen- bzw. betrieblichen
Tatsachen, sofern sie nicht offenkun-
dig sind, während und nach Beendi-
gung des Vertragsverhältnisses
Stillschweigen zu bewahren. Wir ver-
pflichten uns weiter, alle bei uns be-
schäftigten Personen zum
Datenschutz und zur Verschwiegen-
heit zu verpflichten sowie dafür
Sorge zu tragen, dass alle von uns
sonst zur Leistungserbringung einge-
setzten dritten Personen, seien es
natürliche oder juristische Personen,
entsprechend zum Datenschutz und
zur Verschwiegenheit verpflichtet
werden und dass den entsprechen-
den Verpflichtungen nachgekommen
wird." - Bereitschaftserklärung zur
Vorlage von polizeilichen Führungs-
zeugnissen/Sicherheitsüberprüfung:
"Wir sind bereit, für alle zur Leis-
tungserbringung vorgesehenen Mit-
arbeiter, die Zugang zu
IuK-technischen Räumen bzw. Be-
reichen der Stadt Chemnitz oder an-
deren sicherheitsempfindlichen
Bereichen in der Stadt Chemnitz
oder Einsicht in Dokumente mit VS-
Vermerk erhalten sollen, unverzüg-
lich nach Zuschlag ein aktuelles
beanstandungsfreies polizeiliches
Führungszeugnis vorzulegen. Alter-
nativ erklären wir uns bereit, Eigen-
erklärungen zu den vorgesehenen
Mitarbeitern abzugeben. Wir sind be-
reit, nach Zuschlag auf Anforderung
des Auftraggebers für die Mitarbei-
ter, die Zugang zu IuK-technischen
Räumen und Bereichen der Stadt
Chemnitz oder anderen sicherheits-
empfindlichen Bereichen in der
Stadt Chemnitz oder Einsicht in Do-
kumente mit VS-Vermerk erhalten
sollen, den Nachweis einer entspre-
chenden Sicherheitsüberprüfung
vorzulegen bzw. soweit diese Mitar-
beiter noch nicht sicherheitsüber-
prüft sind, die Überprüfung
einzuleiten." - Angaben zu Qualitäts-
management und Erfahrungen im
Unternehmen: Qualitätsmanage-
ment (Verfügen Sie über ein standar-
disiertes Qualitätsmanagement auf
Grundlage einer ISO-Zertifizierung in
Ihrem Unternehmen? Wenn ja, be-
schreiben Sie es kurz und führen –
soweit vorhanden – auch weitere , re-
levante Zertifikate auf (max. ½ DIN
A4 Seite)), Erfahrungen – GIS-Ent-
wicklung (Beschreiben Sie Ihre Er-
fahrungen in der GIS-Entwicklung
auf max. 1 DIN A4 Seite. Stellen Sie
insbesondere dar, wie Sie Offenheit
für Erweiterungen und eine mög-
lichst hohe Releasestabilität unter
Beachtung des ISO-Standardserrei-
chen. Gehen Sie ein auf Qualitäts-
kontrolle des Releases bezogen auf:
die Standardsoftware, die Standard-
software unter Berücksichtigung  der
Anforderungen der Bundesländer,
die Standardsoftware unter Berück-
sichtigung der Anforderungen der
Bundesländer und des Kunden), Er-
fahrungen – kommunales GIS (Be-
schreiben Sie Ihre Erfahrungen im
Bereich kommunales GIS auf max.
½  DIN A4 Seite.

Fortsetzung auf Seite 21

Ausschreibung
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Fortsetzung von Seite 20
Nennen Sie Kunden aus dem Be-
reich der Kommunalen Verwaltung.)
-Referenzprojekte (Anzahl ausge-
führter vergleichbarer Leistungen in
den letzten 3 Jahren, Angaben für
maximal drei Referenzprojekte
[deutschlandweit] bei denen tech-
nisch vergleichbare Dienstleistungen
erbracht wurden (Name des Refe-
renzprojektes mit Angabe Auftragge-
ber, Dauer des Projekts ab
Feinkonzeption bis Aufnahme Regel-
betrieb, Kundenstandorte und An-
zahl sowie Anzahl der Anwender,
Leistungsgegenstand (Kurzbeschrei-
bung des Leistungsgegenstandes
und des Vorgehens (konzeptionelle
Methodik), ggf. auch Name des ein-
geführten Produkts), Beschreibung
der Aufgaben im Projekt (bei Betei-
ligung mehrerer Unternehmen/Auf-
gabenteilung, Ihr Aufgaben- und
Verantwortungsbereich), Techni-
sches und organisatorisches Umfeld
(insbesondere die Systemarchitek-
tur, die Kommunikationswege für
den Datenaustausch, Art der Daten-
haltung, Datenbanksystem und -ver-
sion, die technologische
GIS-Plattform, die eingesetzte Lizen-
zierungsvariante, Einordnung der
Einzelkomponenten in eine Soft-
ware-Produktlinie (Anzahl beteiligter
Technologie-Partner), Gibt es einen
offiziell dokumentierten Lebenszy-
klus der eingesetzten Software?, Art
der Nutzerverwaltung (Anbindung
einer ActiveDirectory) und Möglich-
keiten von SingleSignOn (SSO), Wel-
che Verfügbarkeitsansprüche
mussten erfüllt werden (Ausfallsi-
cherheit) und wie wurden diese um-
gesetzt?, Welche Anforderungen
bzgl. Datenschutz und –sicherheit
mussten IT-seitig erfüllt werden?),
Auftraggeber mit Ansprechpartner
(Name, Adresse, aktuelle Telefon-
nummer und E-Mail-Adresse). Pro
Referenz stellen Sie die Angaben auf
max. einer DIN A4 Seite zusammen.
III.3) Besondere Bedingungen für
DienstleistungsaufträgeIII.3.1) An-
gaben zu einem besonderen Berufs-
stand - Die Erbringung
Dienstleistung ist ein besonderer Be-
rufsstand vorbehalten: nein.
III.3.2) Juristische Personen müssen
den Namen und die berufliche Qua-
lifikation der Person angeben, die für
die Erbringung der Dienstleistung

verantwortlich sind: ja
Abschnitt IV) Verfahren
IV.1) Verfahrensart
IV.1.1) Verfahrensart: Nichtoffen
IV.1.2) Geplante Höchstzahl der
Wirtschaftsteilnehmer: 3. Objektive
Kriterien für die Auswahl der be-
grenzten Zahl von Bewerbern: Der
Auftraggeber wird die fristgerecht
eingegangenen Teilnahmeanträge
anhand der in der vorliegenden Be-
kanntmachung benannten Nach-
weise und Erklärungen formal und
inhaltlich prüfen und bewerten  Die
Auswahl erfolgt anhand einer Bewer-
tungsmatrix. Es werden maximal 3
Bewerber mit der höchsten Punkt-
zahl zum Angebotsabgabe aufgefor-
dert. Wird die Anzahl durch
Bewerber mit gleicher Punktzahl
überschritten,
entscheidet unter diesen das Los.

Auswahlkriterien: 1.a) 10% Umsatz
(gesamt) - 0 Punkte bei
kleiner/gleich 500.000,00 €, 3
Punkte bei größer/gleich 3 Mio.
Euro. Die Abstufung zw. 0 und 3
Punkten erfolgt mittels linearer In-
terpolation. 1.b) 10% Umsatz
(ALKIS) - 0 Punkte bei kleiner/gleich
100.000,00 Euro, 3 Punkte bei grö-
ßer/gleich 500.000,00 Euro. Die
Abstufung zw. 0 und 3 Punkten er-
folgt mittels linearer Interpolation.
2.a) 10% Personal (gesamt) - 0
Punkte bei kleiner/gleich 5 Beschäf-
tigten, 3 Punkte bei größer/gleich 30
Beschäftigten. Die Abstufung zw. 0
und 3 Punkten erfolgt mittels linea-
rer Interpolation. 2.b) 10% Personal
(ALKIS) - 0 Punkte bei gleich 1 Be-
schäftigten, 3 Punkte bei
größer/gleich 5 Beschäftigten. Die
Abstufung zw. 0 und 3 Punkten er-
folgt mittels linearer Interpolation.
3.) 15% Qualitätsmanagement -
Keine Angaben 0 Punkte, Qualitäts-
management ohne Zertifikat 1
Punkt, Qualitätsmanagement mit
Zertifikat 2 Punkte, Qualitätsmana-
gement mit mehreren Zertifikaten 3
Punkte 4.) 15% Erfahrungen – GIS-
Entwicklung - Keine Angaben 0
Punkte, Qualitätskontrolle des Re-
leases – nur die Standardsoftware 1
Punkt, Qualitätskontrolle des Re-
leases – Standardsoftware unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen
der Bundesländer 2 Punkte, Quali-
tätskontrolle des Releases – Stan-
dardsoftware unter Berücksichtigung

der Anforderungen der Bundesländer
und der Kunden 3 Punkte, 5.) 30%
Referenzprojekte (Bei Lieferung von
mehr als 3 Referenzen erfolgt keine
Berücksichtigung der zusätzlich ein-
gereichten Referenzen. Unvollstän-
dig eingereichte oder zu
umfangreich beschriebene Referen-
zen werden nicht berücksichtigt.) -
Unter Betrachtung der Unterkriterien
Name des Kunden (Punktevergabe,
ob Angabe vorhanden), Leistungsge-
genstand (Punktevergabe Entspricht
mit Abstrichen/Entspricht/Entspricht
in besonderer Weise der Kurzbe-
schreibung), Kundenstandorte
(Punktevergabe für Kleiner/Ca.
gleich/Größer dem Durchschnitt der
Kundenstandorte aller Teilnehmer),
Anzahl der Anwender (Punktever-
gabe für Kleiner/Ca. gleich/Größer
dem Durchschnitt der Anwender
aller Teilnehmer), Technisches Um-
feld (Punktevergabe Entspricht in 1
bis 3 Punkten/in 4 bis 7 Punkten/in
mehr als 7 Punkten der Kurzbe-
schreibung) wird das Referenzpro-
jekt mit der höchsten Punktwertung
berücksichtigt.
IV.1.3) Verringerung der Zahl der
Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der
Verhandlung bzw. des Dialogs - Ab-
wicklung des Verfahrens in aufeinan-
derfolgenden Phasen zwecks
schrittweiser Verringerung der Zahl
der zu erörternden Lösungen bzw. zu
verhandelnden Angebote: nein
IV.2.1) Zuschlagskriterien: das wirt-
schaftlich günstigste Angebot in
Bezug auf die nachstehenden Krite-
rien (die Zuschlagskriterien sollten
nach ihrer Gewichtung oder in ab-
steigender Reihenfolge ihrer Bedeu-
tung angegeben werden, wenn eine
Gewichtung nachweislich nicht mög-
lich ist) Kriterium  1: Honorar/ Preis
(Gewichtung: 40%), Kriterium  2:
Konzept/ Lösungsvorschlag (Gewich-
tung: 35%), Kriterium  3: Produkt-
präsentation (Gewichtung: 15%),
Kriterium  4: Schulungskonzept (Ge-
wichtung: 10%)
IV.2.2) Angaben zu elektronischen
Auktion - Eine elektronische Auktion
wird durchgeführt: nein
IV.3) Verwaltungsangaben
IV.3.1) Aktenzeichen beim öffentli-
chen Auftraggeber: 10/18/14/003
IV.3.2) Frühere Bekanntmachungen
desselben Auftrags: nein
IV.3.3) Bedingungen für den Erhalt

von Ausschreibungs- und ergänzen-
den Unterlagen - Schlusstermin für
die Anforderung von Unterlagen oder
die Einsichtnahme: 01.07.2014,
10:00 Uhr, Kostenpflichtige Unter-
lagen: nein, Zahlungsbedingungen
und -weise: Die Teilnahme kann über
Unterlagen zum Teilnahmewettbe-
werb (Formulare) ergänzt um Anga-
ben und Nachweise gemäß Ziffern
III 2.1 bis III 2.3 erfolgen. Die Un-
terlagen zum Teilnahmewettbewerb
können per E-Mail unter vol.submis-
sionsstelle@stadt-chemnitz.de ange-
fordert werden.  Die vollständigen
Unterlagen sind mit Vergabenummer
zu kennzeichnen und fristgerecht
einzureichen bei der Stadt Chem-
nitz, Hauptamt, Abt. Zentrale
Dienste, Submissionsstelle VOL,
Markt 1/Zi. 416a, 09111 Chemnitz,
Öffnungszeiten: Montag -Freitag:
08.00 - 12.00 Uhr, Dienstag - Don-
nerstag: 13.00 - 15.00 Uhr
IV.3.4) Schlusstermin für den Ein-
gang der Angebote oder Teilnahme-
anträge: 17.07.2014, 10.00 Uhr 
IV.3.5) Tag der Versendung der Auf-
forderung zur Angebotsabgabe bzw.
zur Teilnahme an ausgewählte Be-
werber: 28.07.2014
IV.3.6) Sprache(n) in der (denen) die
Angebote oder Teilnahmeanträge
verfasst werden Deutsch
IV.3.7) Bindefrist des Angebots: bis:
10.11.2014
IV.3.8) Bedingungen für die Öffnung
der Angebote: 08.09.2014, 10.00
Uhr, Ort der Angebotsöffnung: Stadt
Chemnitz, Hauptamt, Abt. Zentrale
Dienste, Submissionsstelle VOL; Per-
sonen, die bei der Öffnung des Ange-
botes anwesend sein dürfen: nein
Abschnitt VI) Weitere Angaben
VI.1) Dies ist ein wiederkehrender
Auftrag: nein
VI.2) Auftrag in Verbindung mit
einem Vorhaben und/oder Pro-
gramm, das aus Mitteln der Europäi-
schen Union finanziert wird: nein
VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nach-
prüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechts-
behelfs-/Nachprüfungsverfahren: 1.
Vergabekammer des Freistaates
Sachsen bei der Landesdirektion
Leipzig, Braustr. 2, 04107 Leipzig,
Deutschland, Tel.-Nr.: 0341 9770,
Fax: 0341 9771199
VI.4.2) Einlegung von Rechtsbehel-
fen - Angaben zu Fristen für Einle-

gung von Rechtsbehelfen: Der Auf-
traggeber weist darauf hin, dass ein
Nachprüfungsverfahren nach § 107
Abs. 3 GWB unzulässig ist, soweit 1)
der Antragsteller den gerügten Ver-
stoß gegen Vergabevorschriften im
Vergabeverfahren erkannt und ge-
genüber dem Auftraggeber nicht un-
verzüglich gerügt hat, 2) Verstöße
gegen Vergabevorschriften, die auf-
grund der Bekanntmachung erkenn-
bar sind, nicht spätestens bis Ablauf
der in der Bekanntmachung benann-
ten Frist zur Angebotsabgabe oder
zur Bewerbung gegenüber dem Auf-
traggeber gerügt werden, 3) Verstöße
gegen Vergabevorschriften, die erst
in den Vergabeunterlagen erkennbar
sind, nicht spätestens bis zum Ab-
lauf der in der Bekanntmachung be-
nannten Frist zur Angebotsabgabe
oder zur Bewerbung gegenüber dem
Auftraggeber gerügt werden, 4) mehr
als 15 Kalendertage nach Eingang
der Mitteilung des Auftraggebers
einer Rüge nicht abhelfen zu wollen,
vergangen sind.
VI.4.3) Stelle, die Auskünfte über
die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt: Landesdirektion Sachsen,
Altchemnitzer Str. 41, 09120
Chemnitz, Deutschland, Tel.-Nr.:
0371 5320, Fax: 0371 5321303
VI.5) Tag der Absendung dieser Be-
kanntmachung: 09.06.2014
Anhang A Sonstige Adressen und
Kontaktstellen
I) Adressen und Kontaktstellen, die
weitere Auskünfte erteilen: Stadt
Chemnitz, Amt für Informationsver-
arbeitung, Markt 1, 09111 Chem-
nitz, Deutschland
II) Adressen und Kontaktstellen, bei
denen Ausschreibungs- und ergän-
zende Unterlagen erhältlich sind:
Stadt Chemnitz, Hauptamt, Abt.
Zentrale Dienste,, Submisssions-
stelle VOL, Frau Beck, Markt 1,
09111 Chemnitz, Deutschland, Tel.-
Nr.: 0371 488-1067, Fax: 0371
488-1090, Email: vol.submissions-
stelle@stadt-chemnitz.de
III) Adressen und Kontaktstellen, an
die Angebote/Teilnahmeanträge zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Haupt-
amt, Abt. Zentrale Dienste, Submis-
sionsstelle VOL, Frau Beck, Markt 1,
09111 Chemnitz, Deutschland, Tel.-
Nr.: 0371 488-1067, Fax: 0371
488-1090, Email: vol.submissions-
stelle@stadt-chemnitz.de

Ausschreibung
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a) Name, Anschrift, Kontaktdaten
des Auftraggebers (Vergabestelle):
Stadt Chemnitz, Gebäudemanage-
ment und Hochbau, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz, Tel.-
Nr.: (0371) 488 6501, Fax: 488
6591, Email: gmh@stadt-chem-
nitz.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren: Öf-
fentliche Ausschreibung nach VOB/A
d) Art des Auftrags: Neubau Zwei-
feld-Sporthalle für das Dr.-W.-André-
Gymnasium
e) Ort der Ausführung: Chemnitz,
Henriettenstraße 35, 09112 Chem-
nitz
f) Art und Umfang der Leistung:
Los 4: Metallbau-/Verglasungsarbei-
ten
- 1 Stück Fassadenelement als Pfos-

ten- Riegel- Konstruktion, trapez-
förmig (Neigung oben ca. 7 %),
Länge ca. 4800 mm, Höhe ca.
5600/6000 mm,  Aufteilung: 1
Stück zweiflüglige Drehtür, 2
Stück Festfelder,  4 Stück Ober-
lichtfestfelder, zusätzliche Pfosten-
und Riegelprofile im Bereich  des
Türelementes für außenseitigen
Anschluss eines Windfangkoffers, 
Wärmeschutz- 3 fach- Verglasung 

- 2 Stück Fassadenelemente als
Pfosten- Riegel- Konstruktion, tra-
pezförmig (Neigung oben ca. 7
%)und am Rand in Bogen überge-
hend (Radius ca. 2600 mm),
Länge ca.22600 mm, Höhe ca.
4700/6000/3400 mm, Auftei-
lung: 3 Stück Kippfenster mit me-
chatronischen Beschlag einschl.
Elektrokomponenten und Verkabe-
lung, 16 Stück Festfelder, 19
Stück Oberlichtfestfelder, Vergla-
sung ballwurfsicher, Wärmeschutz-
2 fach-   Verglasung, Fassadenele-
mente vorgerichtet für Sonnen-
schutz mit starren Großlamellen

- 1 psch Blitzschutz für die Fassa-
denelemente mit verdeckt liegen-
den Überbrückungsbändern

- 1 psch statischer Nachweis für alle
Fassadenelemente und Sonnen-
schutzanlagen

- 1 Stück Metallrahmenglastür als
Außentür, Drehtür, zweiflüglig,  ca.
2420/2400 mm, Wärmeschutz- 3
fach- Verglasung

- 1 Stück Metallrahmenglastür als

Außentür, Drehtür, zweiflüglig,  ca.
2200/2500 mm, Wärmeschutz- 3
fach- Verglasung

- 1 Stück Metallrahmenglastür als
Außentür, Drehtür, einflüglig mit
feststehendem Seitenteil, ca.
2100/2400 mm, Wärmeschutz- 3
fach- Verglasung

- 1 Stück Metallrahmenglastür als
Innentür, Drehtür, einflüglig mit
feststehendem Seitenteil, ca.
1935/2400 mm, Brand- und
Rauchschutztür T 30/RS,  Brand-
schutzverglasung F 30

- Metallrahmenglastür als Innentür,
Drehtür, einflüglig, ca. 1500/2260
mm, Rauchschutztür VSG-Vergla-
sung

- 1 Stück Windfangkoffer, Vorderan-
sicht winkelförmig, Stahlkonstruk-
tion mit Aluminiumblechbe-
kleidung, B x T x H ca. 2560 x
2300 x 2950 mm

- 1 Stück Windfangkoffer, Vorderan-
sicht tunnelförmig, Stahlkonstruk-
tion mit   Aluminiumblechbe-
kleidung, B x T x H ca. 2440 x
500 x 2500 mm

- 2 Stück Sonnenschutz an Fassa-
denelementen, starre Großlamelle,
Lamellenbreite   ca. 400 mm, An-
lagenabmessungen ca. 22600x
3400 mm

- 1 Stück Stahlblechtür mit Umfas-
sungszarge, Drehtür, einflüglig,  ca.
1250/2125 mm, Brand- und
Rauchschutztür T 30/RS

- 3 Stück Stahlblechtür mit Umfas-
sungszarge, Drehtür, einflüglig,  ca.
1000/2125 mm, Brand- und
Rauchschutztür T 30/RS

- 1 Stück Stahlblechklappe mit Eck-
zarge, einflüglig, ca. 1000/1000
mm, Brand-   und Rauchschutz-
klappe T 30/RS

- 1 Stück Stahlblechklappe mit Eck-
zarge, einflüglig, ca. 625/1200
mm

Zuschlagskriterien: Sollten sich die
angebotenen Leistungen nach Art
und Umfang nicht unterscheiden,
wird das einzige Zuschlagskriterium
der Preis sein.
g) Zweck der baulichen Anlage bzw.
des Auftrags: Entscheidung über
Planungsleistungen: ja. Statischer
Nachweis für alle Fassadenelemente
und Sonnenschutzanlagen
h) Art und Umfang der einzelnen
Lose: Aufteilung in mehrere Lose:

nein. Einreichung der Angebote
möglich für: ein Los. Vergabe der
Lose an verschiedene Bieter: nein
i) Zeitpunkt und Dauer des Bauleis-
tungsauftrages: Ausführungsfrist für
den Gesamtauftrag: 4/17/14/464:
Beginn: Fertigung: 43. KW 2014
Fassade / Verglasung; Beginn Mon-
tage: 46. KW 2014 Fassadenele-
mente / Verglasung; Beginn
Montage: 48. KW 2014 Außentüren;
Beginn Montage: 10. KW 2015, In-
nentüren, Ende: Fertigung: 46 KW
2014 Fassade / Verglasung; Ende
Montage: 49. KW 2014 Fassaden-
elemente / Verglasung; Ende Mon-
tage: 49. KW 2014 Außentüren;
Ende Montage: 12. KW 2015 Innen-
türen;
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 VOB/A
2009: Zulässigkeit von Nebenange-
boten: Nebenangebote sind zulässig.
Pauschalangebote werden ausge-
schlossen.
k) Ausgabe der Vergabeunterlagen:
Vergabeunterlagen sind bei folgender
Anschrift erhältlich: Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Frau Henke, Zim-
mer 018, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371)
488 3078, Fax: 488 3096, Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
l) Kosten der Vergabeunterlagen:
Vervielfältigungskosten Gesamtmaß-
nahme: 4/17/14/464: 10,00 EUR;
Zahlungsweise: Einzahlungsbeleg,
Zahlungseinzelheiten: Bargeldzah-
lung bei Abholung möglich. Der Ver-
sand erfolgt nach Vorlage der Kopie
des Zahlungsbeleges (keine
Schecks). Anforderung der Vergabe-
unterlagen bis: 26.06.2014. Verspä-
tet eingehende Anforderungen
werden nicht berücksichtigt. Abho-
lung/Versand ab: 03.07.2014. An-
schrift: Stadt Chemnitz,
Submissionsstelle, Annaberger Str.
89, 09120 Chemnitz, Öffnungszei-
ten: Mo 8.30-12.00 Uhr und 13.30-
15.30 Uhr, Di-Mi 13.00-15.30 Uhr,
Do 13.30-18.00 Uhr, Freitag ge-
schlossen. Die Anforderung der Aus-
schreibung auf Datenträger, Datenart
83 nach GAEB, Ausgabe 2000, ist
möglich. Das eingezahlte Entgelt
wird nicht erstattet. Zahlungsemp-
fänger: Kassen- und Steueramt:
Stadt Chemnitz, Kreditinstitut: Spar-
kasse Chemnitz, IBAN: DE24 8705

0000 3501, 007506, BIC:
CHEKDE81XXX, Verwendungs-
zweck: 40012221 Verg.-Nr.
17/14/464 und Los Nr.
n) Frist für den Eingang der Ange-
bote: Frist für den Eingang der An-
gebote 22.07.2014, 10.00 Uhr
o) Abgabe der Angebote: Anschrift,
an die die Angebote schriftlich zu
richten sind: Stadt Chemnitz, Sub-
missionsstelle, Zimmer 018, Frau
Henke, Annaberger Straße 89,
09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371)
488 3078, Fax: 488 3096. Email:
submissionsstelle@stadt-chemnitz.de
p) Sprache, in der die Angebote ver-
fasst sein müssen: Deutsch
q) Eröffnungstermin: Datum, Uhrzeit
und Ort des Eröffnungstermins sowie
Angabe, welche Personen bei der Er-
öffnung der Angebote anwesend sein
dürfen Stadt Chemnitz, Submissi-
onsstelle, Zimmer 016, Annaberger
Straße 89, 09120 Chemnitz. Datum
und Uhrzeit der Eröffnung der Ange-
bote: Bei Gesamtvergabe Los
4/17/14/464: 22.07.2014 10.00;
Personen, die bei der Eröffnung an-
wesend sein dürfen: Bieter und ihre
Bevollmächtigten
r) Geforderte Sicherheiten: Ab einer
Auftragssumme von 250.000,- €
ohne Umsatzsteuer, Bürgschaft für
Vertragserfüllung in Höhe von 5%
der Auftragssumme und Bürgschaft
für Mängelansprüche in Höhe von
3% der Auftragssumme einschließ-
lich erteilter Nachträge.
s) Wesentliche Finanzierungs- und
Zahlungsbedingungen: gemäß Ver-
gabeunterlagen
t) Rechtsform der Bietergemein-
schaft: Gesamtschuldnerisch haf-
tend mit bevollmächtigtem Vertreter
u) Eignungsnachweise: Präqualifi-
zierte Unternehmen führen den
Nachweis der Eignung durch den
Eintrag in die Liste des Vereins für
die Präqualifikation von Bauunter-
nehmen (Präqualifikationsverzeich-
nis). Bei Einsatz von
Nachunternehmen ist auf gesonder-
tes Verlangen nachzuweisen, dass
die vorgesehenen Nachunternehmer
präqualifiziert sind oder die Voraus-
setzung für die Präqualifikation er-
füllen. Nicht präqualifizierte
Unternehmen haben zum Nachweis
der Eignung mit dem Angebot das
Formblatt „Eigenerklärung zur Eig-

nung für nicht präqualifizierte Unter-
nehmen“ mit folgendem Inhalt vor-
zulegen. Angaben /Erklärungen über
den Umsatz des Unternehmens in
den letzten 3 Geschäftsjahren für
vergleichbare Leistungen, mindes-
tens 3 Referenzen der letzten 3 Ge-
schäftsjahre für vergleichbare
Leistungen, das Vorhandensein der
erforderlichen Arbeitskräfte, die Ein-
tragung in das Berufsregister, Insol-
venzverfahren bzw. Liquidation, das
Nichtvorhandensein schwerer Ver-
fehlungen, die Zahlung von Steuern
und Abgaben, die Zahlung von Bei-
trägen zur gesetzlichen Sozialversi-
cherung, die Erklärung über die
Einhaltung des gesetzlichen Min-
destlohns . Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes
Verlangen die Eigenerklärungen
auch für die vorgesehenen Nachun-
ternehmen abzugeben, es sei denn
die Nachunternehmen sind präqua-
lifiziert. In diesem Fall reicht die An-
gabe der Nummer, unter der die
Nachunternehmen in der Liste des
Vereins für die Präqualifikation von
Bauunternehmen (Präqualifikations-
verzeichnis) geführt werden. Gelangt
das Angebot in die engere Wahl, sind
die Eigenerklärungen (ggf. auch die
der Nachunternehmen) auf geson-
dertes Verlangen durch Vorlage fol-
gender Bescheinigungen zuständiger
Stellen zu bestätigen: Aufgliederung
der Arbeitskräfte nach Lohngruppen
für die letzten 3 Geschäftsjahre mit
gesondert ausgewiesenem techni-
schen Leitungspersonal, Gewerbean-
meldung, Handelsregisterauszug,
Eintragung in die Handwerksrolle
oder bei der Industrie- und Handels-
kammer, Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung des Finanzamtes bzw.
Freistellungsbescheinigung nach §
48 b EStG, Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung der zuständigen Berufs-
genossenschaft. Sofern es in dem
Gewerk einen gesetzlich geregelten
Mindestlohn gibt, dann erfolgt bei
dessen Nichteinhaltung der Aus-
schluss des Angebotes.
v) Zuschlagsfrist: 01.09.2014
w) Prüfstelle für Verstöße gegen Ver-
gabebestimmungen: Allg. Fach-
/Rechtsaufsicht: Landesdirektion
Sachsen, Altchemnitzer Straße 41,
09120 Chemnitz, Tel.-Nr.: (0371)
5320, Fax: 5321303

Ausschreibung

Aufgrund von § 5b und § 10 der
Bienenseuchen-Verordnung i. d. F.
der Bekanntmachung vom 03. No-
vember 2004 (BGBl. I, S. 2738),
zuletzt geändert durch Artikel 10
der Verordnung vom 20. Dezember
2005 (BGBl. I, S. 3499) ergeht
nach amtlicher Feststellung des
Ausbruchs der    Amerikanischen
Faulbrut der Bienen in einem Bie-
nenstand in der Kreisfreien Stadt
Chemnitz, Ortsteil Ebersdorf am
11.06.2014 folgende

Allgemeinverfügung

Die nachfolgenden Ortsteile der
Stadt Chemnitz: Glösa-Draisdorf,
Ebersdorf, Hilbersdorf, Furth werden
zum Sperrbezirk erklärt.

Für den Sperrbezirk gilt Folgendes:
2.1. Jeder Halter von Bienen oder
dessen Verfügungsberechtigter hat

dem Lebens-mittelüberwachungs-
und Veterinäramt der Stadt Chem-
nitz unverzüglich seinen Bestand
anzuzeigen, sofern dieser nicht be-
reits registriert wurde. Dabei sind
Angaben über die Anzahl und den
Standort der Bienenvölker zu ma-
chen. 
2.2. Alle Bienenvölker und Bienen-
stände im Sperrbezirk sind unver-
züglich auf Amerikanische Faulbrut
amtstierärztlich zu untersuchen;
diese Untersuchung ist frühestens
zwei, spätestens neun Monate nach
der Tötung oder Behandlung der an
der Seuche erkrankten Bienenvöl-
ker des verseuchten Bienenstandes
zu wiederholen.
2.3. Bewegliche Bienenstände dür-
fen von ihrem Standort nicht ent-
fernt werden.
2.4.  Bienenvölker, lebende oder
tote Bienen, Waben, Wabenteile,
Wabenabfälle, Wachs, Honig, Fut-

tervorräte, Bienenwohnungen und
benutzte Gerätschaften dürfen
nicht aus den Bienenständen ent-
fernt werden.
2.5.  Bienenvölker oder Bienen dür-
fen nicht in den Sperrbezirk ver-
bracht werden.
2.6. Die Vorschrift Nr. 2.4. findet
keine Anwendung auf
2.6.1. Wachs, Waben, Wabenteile
und Wabenabfälle, wenn sie an
Wachs verarbeitende Betriebe, die
über die erforderliche Einrichtung
zur Entseuchung des Wachses ver-
fügen, unter der Kennzeichnung
„Seuchenwachs" sowie bienendicht
verpackt abgegeben werden
2.6.2. Honig, der nicht zur Verfüt-
terung an Bienen bestimmt ist.
3. Die sofortige Vollziehung dieser
Allgemeinverfügung wird hiermit
angeordnet.
4.  Die Allgemeinverfügung gilt an
dem auf die ortsübliche Bekannt-

machung folgenden Tag als be-
kannt gegeben.

Die Allgemeinverfügung und ihre
Begründung kann kostenlos durch
jedermann während der Dienstzeit
im Lebensmittelüberwachungs-
und Veterinäramt der Stadt Chem-
nitz, Düsseldorfer Platz 1, 09111
Chemnitz, eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen
diese Allgemeinverfügung kann in-
nerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist
schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Stadt Chemnitz, Markt 1,
09111 Chemnitz oder bei jeder an-
deren Dienststelle oder Bürgerser-
vicestelle der Stadt Chemnitz
einzulegen.

gezeichnet

Siegel
Dr. Michael Kern // Amtstierarzt

Hinweise: 
Falls die Frist durch das Verschul-
den eines Bevollmächtigten ver-
säumt werden sollte, so würde
dessen Verschulden dem Wider-
spruchsführer zugerechnet werden.
Wird der Widerspruch schriftlich
eingelegt, ist der Tag des Eingangs
maßgeblich. 
Die Einlegung des Widerspruchs
hat gemäß § 80 Absatz 2 Nr. 4 Ver-
waltungsgerichtsordnung  keine
aufschiebende Wirkung.
Die durch die Anordnung der sofor-
tigen Vollziehung entfallende auf-
schiebende Wirkung des Wider-
spruchs kann auf Antrag vom Ver-
waltungsgericht Chemnitz, Zwick-
auer Str. 56, 09112 Chemnitz ganz
oder teilweise wieder hergestellt
bzw. angeordnet werden.

Bekanntmachung der tierseuchenrechtlichen Allgemeinverfügung des Lebensmittelüberwachungs- und 
Veterinäramtes der Kreisfreien Stadt Chemnitz zum Schutz gegen die Amerikanische Faulbrut der Bienen
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